
PROTOKOLL 
über die 29. ordentliche Sitzung des Gcmeinclerates der Staclt Steyr am Dienstag, 

den 11. Mai 1954 um 16 Uhr im großen Sitzungssaal cles Hathauses. 

Offentl iche Sitzung 

A nw PSflnd: 

Vors itzender: 

Bürgermeister Ing. Leopold Steinbrecher 

diie BürgeTrne ister-Stellvertreteir : 

Anton Ne umann 
F ra m; Paulmayr 

di1e Stadträte 

Josef Fellinger, Georg Lautenbaoh, August Moseir, Vinz,enz 
fäbnitzky, Hans Schanovsky, F~ie<lrich Stahl1schmidt, Ludwig 
Wabitsch 

di e Gemeind eräte: 

F erdinand Eygruber , Hans Ebmer , Karl Fische,r , Vinz,enz Fra
nek, Friedtrich Gast, Josef Hochmayr, Maria Huemer , Marga
r,ete Ka1ss, Jos·ef Krenn, Alois Mauver , Johann Moser , Dipl.

Ing. Johann Pönisch, Johann Raab, Kfül Riiha, Michael Sie
berer , Jose·f Schie1rl , Georg Wechiselberger , Frnnz Zöchling 

Vom Amte: 

Magi,st1ratsdirektor Dr. Ka,rl Enz,elmüller 

Schriftführer: 

KO. Maria Kani,tz 



TAGESORDNUNG: 
Berichter statter Bürgermeister-Stellv. Anton N e u man n : 

1) GHJ 2 - 3255/53 

2) Schu l - 754/54 
3) GHJ 2 - 1068/53 

4) Zl. 986/52 
5) GHJ 2 - 5320/53 

Bewilligung von Mehrausgaben bei der He11sitellung eines Terra zzo
belages tm Bundesrealgymnasium. 
Ankauf von Erdk:undie-A1rbei,tsbfättern für di<e srtädtiischen Schulen. 
Neuansic:haffung von Turn- und Sportgeräten für die städtiischen 
Schulen und das Bundesrealgymnasium. 
F'ertig,stellung der Ausgestaltung des Hof,es der Punzerschule. 
Anfe rtigung von Fahrradständern für das Bundies,realgymnasium. 

Berichterstattm· Bürgermeister-Stellv. Franz Paul m a y r : 

6) Zl. 6406/48 

7) FW - 836/54 
8) FW - 1515/54 
9) FW - 866/54 

Regul1erung der Schweizerga,s,se. 
Feuerwehrangelegenheiten : 
Schaffung eines Ehrenzeichens. 
Ankauf von zwei Hochdrucknebelpumpen 
Ins11and,seizung dter Alarmanl,age. 

Berichterstatter Stadtrat Hans Sc h an o v s k y : 

10) Buch - 2125/54 Genehmig·ung rl er Rücklagenbildung in der Jahre.s,roohnung 1953. 
11) Präs - 836/53 Beschluß.faissung über eine Resolution bet-reffend d,i,e Tragung der 

Mittel,schullasten. 
12) Ha - 1034/54 

Ha - 2032/54 
Ra - 2083/54 
Ha - 2090/54 
Ha- 2084/54 
Ha-1062/54 

Gewährung von Subventionen an Sportvere ine. 

Berichterstatter Stadtrat Ludwig W ab i t s c h : 
13) Zl. 2300/50 GeIJJehmigung de,s Teilbebauungspl,anes Christkindlle,ite. 

Zl. 3545/51 
14) Bau 5 - 980/54 Ausnahmegen ehmigung zum Bau eines Wohn- und Geschäftshauses 

durch Therese Blahowe-tz, Chri,sitkindl. 

Berichterstatter Stadtrat Vinzenz R i b n i t z k y : 

15) öAG - 1020/54 

16) öAG - 5960/53 

Verkauf von städtii,s,chen Grundparze llen an die Gemeinnützige 
WohnUIJJg,sgesellschiaft der Stadt Stey,r, Ges. m. b. H. 
übertr,agung der öffentlichen Straßen,pairrelle 271/1 K. G. Hinteirberg 
in Privatbes1itz. 

Berichterstatter Stadtrat Josef Fe 11 in g er: 

17) öAG - 3751/53 
S't. Untem . 

18) Wi - 1735/54 
Prä,s - 327 /54 

Gen ehmi1gung der Bilanz der städit. U nternehmung,en für das Rech
nungsjahr 1952. 
He,rausgabe eine,r Publikation "10 Jah,r,e kommunaler Aufbau in 
Steyr". 

Berichterstatter Sta<ltrat Franz ·E n g e : 

19) öAG - 2345/54 überla,ssung des städ't. Laistkraftwagens O 35.126 an die Stadtge-
St. Wi-Hof mein.de Berndorf. 

20) öAG - 531/54 
St. W i-Hof 

21) öAG - 568/54 
St. Wi-Hof 

22) öAG - 680/54 
St. Wi-Ho·f 

Anschaffungen für den stäclt. Wirtschaftshof: 

Vibr.ations,s,i,eb für das Scho,tterwerk 

Kleiinpfla,sten ,te ine 

Stnaßenbaubindemitte J. 
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23) öAG - 1233/54 
St. Wi-Hof 

24) öAG - 1310/54 
St. Wi-Hof 

25) öAG - 1482/54 
Sit. Wi-Hof 

26) öAG - 2140/54 
St. Wi-Hof 

Klinkerziegel 

Puch-Motorroller 

Steyr-Di,esel-Kippwagen 

Ein~riedung des Lagerplat~es. 

Berichterstatter Sta<l trat Frie1lricl1 S t a h l s c 11 m i II t : 

27) Zl. 4746/50 

28) Zl. 4 746/50 

29) Ve·rk R - 1065/54 

Anschaffung der restlichen Einrichtung,sgegenstände für das neue 
Amt,sgebäude. 
Restabwicklung und Vorplatzgestaltung beim Neubau des Amtisge
bäudes. 
Verkehrssicherung des Brucknerplatzes. 

Berichterstatter Statltrat Georg La II t e n b ach: 

30) Bau 5 - 5206/53 Ergänzung des Gemeinderatsbeschlusses betr. die Erichtung von 
Notwohnungen in der Neustraße. 

31) Bau 5 - 5840/53 Ausbau des Rathaus-Si.idtxaktes. 
32) Forst - 1046/54 Aufforstung des Brunnenschutzgebiietes Mitterdietach im Jahre 195-1. 

ßerichterstaHer Stadh·at August i\l o s er : 

33) Bau 4 - 5018/53 
34) Bau 6 - 4567/53 

Vornahme von Probebohrungen für die geplante Ennsbrücke . 
.8rgänzung des Gemeinderatsbes•chlusses betr. den Bau des Haupt
kanales auf der Ennslcite. 

Berichterstatter (,emeindcrat Josef Il o c h m a y r: 

35) Bau 3 - 2215/54 
36) Bau 3 - 2233/54 

Asphalti erung des PfeHerlberges. 
Asphaltierung der äußeren Fabriksstraße. 

Bcrieht er statf er <lcrnei111lcrat Alois 1\1 au r c r: 

37) Bau 3 - 459/53 
38) Bau 3 - 422/54 

Verbreiterung dcir Staffelmayrstraße. 
Ausbau der Posthofstra ß·e. 

Ucrichterstatter Gemeinderat Dipl.-Ing. Johann P ö n i s c h: 

39) En - 1891/54 
40) Zl. 51/52 
41) En - 1007 /54 
42) En - 1919/53 
43) En-1547/54 
44) En - 1968/54 
45) En - 2003/54 

S tra ßcn bei cu eh tu ngcn: 

KJaa,r-, Rohr:auer- , Dedlinger-, Großmann- und Pensel traße 
Punzc:ristrraße 
Duckart- und Eisenstraße, Berger- und Paddlcrweg 
Mayrsti,cge 
Verlegung eine,s Straßcnbelieuch1nmgskabe}s. 
Ankauf von Kabelarmaturen. 
Kabelankauf 1954. 

Uerichterstatter Oemein'derat Josef P ö s c h 1 : 

46) öAG - 4354/53 
Wasserwerk 

47) öAG - 1070/54 
Wass rwerk 

48) öAG- 799/54 
W a•sserwerk 

49) öAG - 1912/54 
W a,sserwerk 

Wasserleitungsbauten: 

zum Schulneubau auf der Ennsleite 

zu den Notwohnungen in dier Neusitraße 

am Unteren Schiffweg 

Ankauf von Wa,s,serzähJ,ern. 
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Berichterstatter Gemeinderat Michael Sieberer : 

50) Zl. 1186/52 Übernahme dler Wasserleitung in der Schlüsselhofsiedlung in dem 
Besitz der Stadtgemeinde. 

51) Zl. 708/52 Reguliieirung der Schlüsselhofgasse. 

Berichterstatter Gemeiiiclerat Pranz Schmiedberger: 

52) GHJ 1- 224/54 Ankauf eines Motorraidles. 
53) Zl. 4465/52 Behebung von Unwette1rschäden an der städtischen Frauenberufs

schule. 

Vertrauliche Sitzung 

Berichterstatter Staclh·ai Josef Pell in g er: 

54) Pers - 155/53. 

Biirgerme1ster Ing. St e i u b r e c h c t· : 

Meine Damen und Herr-en, ich begrüße Sie und 
eröffne die heutige Sitzung des Gemeinderates. 
Der Gemeinderat ist beschlußfähig. Als Protokoll
prüfer sind vorgesehen die Kollegen Sieberer und 
Riha. Entschuldigt sincl Vizebürgermeister Gott
fr'ied Koller, Stadtrat Franz Enge, die Herrn Ge
meinderäte Josef Pöschl, Karl Kokesch , Franz 
Hofmann, Franz Schmiedberger, Johann Boding
bauer und Rudolf Knaller. 

Ich bitte zum ersten Punkt der Tagesor-clnung 
Herrn Prof. Anton Neumann zum Wort. 

Berichter stat ter: 
Büt·germeister-Stel1v. Anton N c um a 11 n: 

l) GHJ2-3255/53 Bewilligung von 1\1:ehi·ausga
ben bei det· Herstellung dncs 
Terrazzobelages im Btmdcsrca1-
gymnasium 

Meine Damen und Herren' 
Für die Ferialarbeiten im Jahre 1953 sind für 

das Bundesrealgymnasium zur Legung von Ter
razzofußböden S 85.000,- vom Gemeinderat bewil
ligt worden. Im Zuge der neuen Arbeiten hat es 
sich nun erwiesen, daß. der Wandverputz schad
haft ist und manches ausgebessert werden mußte, 
was vorher nicht veranschlagt war, sodaß sich 
Mehrarbeitsleistungen und damit Mehrausgaben 
eingestellt haben, die nun bewilligt werden müs
sen. 

E s liegt daher ein Antrag des Finanz- unct 
Rechtsauschusses vor, der besagt: 

,.Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für das Rechnungsjahr 1953 wird bei V.P. 261-90 

o . H . infolge unvorhergesehener Arbeitsleistungen 
bei der Schaffung des Terrazzobelages in den Gän
gen des Bundesrealgymnasiiums eine überplanmäßi
,ge Ausgabe in der Höbe von 

S 11.400.-
bewilligt. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnah
men bei den allgemeinen Deckungsmitteln ." 

Ich bitte um Annahme dieses Antrages. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Eine Gegeneinwendung ist nicht erfolgt. Der An

trag ist einstimmig angenommen. 
Bgm.-Stellv. Anton Neumann: 

2) Schu I - 754/54 Ankauf von Et·dlmnde. Arbeits
blättern für die städt. Schulen. 

Der Landesschulinspektor für Oberösterreich hat 
Erdkunde-Arbeitsblätter herausgegeben, welche 
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einen praktischen Unterrichtsbehelf für Erdkunde 
clarstellen. Die Schulen Steyrs haben gebeten, solche 
Arbeitsblätter für sie anzuschaffen. Der Antrag der 
dem Stadtrat zugeleitet wurde, liegt nun vor und 
lautet: 

,.Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für den Ankauf der vom Landesschulinspektor 

von Oberösterreich Dr. Adalbert Schwarz heraus
gegebenen erdkundlichen Arbeitsblätter werden 

S 9.200.-

aus V.P. 211-51 freigegeben. 
Für die Hauptschulen KH 1 - Promenade, KH 2-

Ennsleite, KH 3 - Punzerstraße, MH 1 - Promenade, 
MH 2 • Punzerstraße und GH - Steyrclorf sind je •10 
Arbeitsblätter der Erdteile Afrika , Australien un<l 
Südamerika und für die Sonderschulen Wehrgraben 
und Punzerstraße und sechs Volksschulen mit Ab
schlußklassen (KV -Wehrgraben, KV - Ennsleite, 
KV - Kematmüllerstraße, MV. Wehrgraben , MV
Kematmüllerstraße und GV Gleink) je 25 Hefte der 
drei genannt€n Erdteile bei der bestbietenden Fir
ma, Volksbuchhancllung Steyr, Haratzmüllerstr. S, 
a ls Klassenlesestoff anzukaufen . 

Gemäß § 51, Abs. 3, des Gemeindesta tutes für die 
Stadt Steyr wird der Magistrat zur sofortigen 
Durchführung dieses Beschlusses ermächtigt." 

Ich bitte um Annahme. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Es erfolgt keine Wortmeldung. Der Antrag is t 

einstimmig angenommen. 
Bgm.-Stellv. Anton Neumann: 

3) GH.J 2. 1068/53 Nenanschaffm\!{ von Tun1- ullCl 
Spot·tgeräten f. die städtischen 
Schulen und das Bundesreal
gymnasium. 

Die städtischen Schulen und das Bundesrealgym
nasium brauchen Turn- und Sportgeräte. Auch die
se Wünsche der Schulen haben den Stadtrat pas
siert und nach Beratung liegt nun folgender Antrag 
vor: 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Zur Neuanschaffung von Turn- und Sportgeräten 

für die Volks- und Hauptschulen sowie das Bundes
realgymnasium in Steyr wird ein Betrag von 

S 72.000.-

zur Verfügung gestellt. Der für die Volks- u. Haupt
schulen vorgesehene Betrag von S 60.500.- wird 
bei V.P. 211-96 o. H., der für das Bundesrealgymna. 
sium vorgesehene Betrag von S 11.500.- bei V.P. 
261-98 o. H. freigegeben. Der Ankauf hat nach Maß
gabe der erst einzuholenden Offerte zu erfolgen." 



Ich bitte um Annahme. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
1Vird zu diesem Antrag das Wort verlangt? Dies 

ist nicht der Fall. Der Antrag ist einstimmig ange
nommen. 
Bom.-Stellv. Anton Neumann: 
4) ZI. 986/ 52 Fertigstellung der Ausgestaltung des 

Hofes dct· P u nzet·scl1 ule. 
ln der Schule in der Punzerstraße wird der 

Schulhof ausgestaltet. Auch diese Angelegenheit ist 
im Stadtrat durohberaten worden und das Ergebnis 
dieser Beratungen ist der nun vorliegende Antrag: 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für die Fertigstellung der Schulhofau gestaltung 

cler Schule Steyr, Punzerstraße 73, wird ein Betrag 
\'011 

8 30.000.-
bei der V.P. 211·90 o. H . V 1/ bA. freigegeben. 

Die Arbeiten werden wie bish er von der Firma 
Toni Kohl, Gartengestaltung, Gründberg 71, durch
geführt." 

Ich bitte um Annahme. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
E s erfolgt keine Gegeneinwendung. Der Antrag 

is t einstimmig angenommen. 
Bgm.-Stellv. Anton Neumann: 

5) GHJ 2 - 5320/ 5:l Anfertigung von l<'ahnad
s täudcrn f üi• <las B undcs1·(•ttl
gymnasium. 

Die Schüler unserer Schulen kommen bekanntlich 
zahlreich mit Fahrrädern in die Schule gefahren. 
Es ergibt sich daher die Notwendigkeit, in den 
Schulen F ahrradständer aufzustellen. Dies trifft 
auch für das Bundesrealgymnasium zu und der 
Stadtrat legt Ihnen nun folgenden Antrag vor: 

,,Der Gemeinder a t wolle be chließen: 
Zur Anf rtigung isemer Fahrradständer für <..la s 

Bundesrealgymnasium Stey r wird eine außerplan
mäßige Au gabe in der H öh e von 

S 25.000.-
bei der neuzu schaffenden V.P. 261-992 o. H. bewil
ligt. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen 
b i der Gewerbesteuer. 

Die Arbeiten werden an die Firma Holderer in 
Steyr ver geben . 

Gemäß § 51, Abs. 3, des Gemeinclesta tutes für di e 
Stadt Steyr wird der Magistnt wegen Dringlichke it 
zum ofortigen Vollzug dieses Beschlusses ermäch
tigt." 

loh bitte um die Annahme. 
Bgm. ln,g. Steinbrecher: 
Auch hier is t Imine Gegeneinwendung. Der An

trag is t einstimmlg an.genommen. 
Bitte, Herr Ko llege Paulmayr 1 

Berichterstatter: 
Bgm.-Stellv. F ran z Pa u J m a y 1·: 

6) ZJ. 6406/ 48 ltcgulierun g der Sch wcizm·gasse. 
Zur Regulierung der Schweizergasse sagt cl er 

Amtsbericht: 
Der Magis trat befaßt sich schon seit Jahren mit 

dem Problem de. Ausbau es der Schweizergasse, 
welche di e Verbindung zwiochen der Sepp-Stöger
Straße und dem Leitnerberg (Redtenbachergasse ) 
dars tellt, w eil die ordentliche Herrichtung dieser 
Verbindungen mit Rücksicht auf dien Verkehr und 
den Zustand der Gasse erforderlich erscheint und 
vor allem auch die Grundanrainer, hier wieder die 
Eheleute Wild, darauf drängen, deren Besitz durch 
die provisorische Ablagerung während. der Kriegs
zeit imm erhin in Mitleiden schaft gezogen worden 
ist. 

Zum ordentlichen Au sbau der Schweizergasse 
ist es aber erforderlich, daß die Anrainer, als wel
che hier die Stadtgemeinde Steyr selbst, weiters 
Herr Johann Judendorfer, Gastwirt, a ls Rechtsnach
folger der bürgerlichen Aktienbrauerei in Steyr und 
die Eheleute Max und Maria Wild in Frage kom
men, einen Teil der ihnen gehörigen Parzellen ab
tr eten. Außerdem steht dem Ausbau ein Stadel auf 
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dem Besitz der Eheleute Wild hinderlich im Wege, 
der worhl abgerissen und auf dem Grunde Wild neu 
aufgebaut werden müßte. Die Verhandlungen mit 
den Anrainern Judendorfer und Wild ergaben, daß 
sie zwar grundsätzlich mit der Abtretung der not
wendigen Grundflächen einverstanden wären, sich 
auch der Notwendigkeit des Ausbaues der Schwei
zergasse nicht verschließen, aber einer gütlichen 
Bereiniglmg der Entschädigungsfrage standen For
derungen der Anrainer gegenüber, die von der 
Stadtgemeinde Steyr unmöglich erfüllt werden 
können. 

Der Gastwirt Johann Judendorfer will seinen 
Grund nur im Tauschwege hergeben gegen eine 
gleichgroße Fläche der städtischen Gartenparzelle 
383/7, die an d'en Leitnerberg anschließt. Dagegen 
hat sich aber das Stadtlbauamt aus.gesprochen und 
spricht sich auch die Magistratsclirektion dagegen 
aus, weil eine Abtretung eines Teiles der genann
ten Parzelle die Verwertung des restlichen Teiles 
sehr stark beeinträchtigen, wenn nicht ganz ver
hindern würde. Die Eheleute Wild wiederum ve1·
langen die Errichtung einer Stützmauer, nachdem 
ihr Grund viel tiefer liegt als das Straßenniveau, 
um möglichst wenig zu verlieren. Die notwendige 
Straßenbreite von 10.5 m einschließlich der beiden 
Gehsteige von je 1.5 m wurde aber von den genann
ten Grundbes itzern nicht angefochten. Das Bauamt 
hat aber im R egulierungsplane eine Böschung vor
gesehen, dlie im Besitz der Eheleute Wild und 
.Judendorfer bleiben könnte und die hinreichend 
steil gemacht würde, um möglichs t Grund einzu
sparen. Die Stützmauer lehnt das Bauamt als wirt
schaftlich untragbar ab. Eine solche Mauer würde 
c,1. 150.000 S kosten und würde einem Schutz bzw. 
einer Erhaltung von 1.100 m" Grund gleichkommen. 
Der Schutz ein es Quadlratmeters Grund käme daher 
auf S 140.-, während ein Quadratmeter Grund in 
.dieser Gegend nach dem Gutachten der Sachver
ständigen mit S 7.- zu bewerten ist. Hinsichtlich 
der übrigen Punkte wie Grund'ablöse, Einfriedung, 
Versetzung des Stadlels, Stieg;enherrichtung, war be
r eits eine Einigung erzielt worden. Nachdem sich 
auch cl'ie öffentlichen Verwalter der Max Wilcl'schen 
Hälfte der Liegenschaft dem Verlangen der Ehe
leute Wild auf Errichtung der Stützmauer ange
schlossen h aben, scheiterten die Verhandlungen, so
daß zur Enteignung des für den Ausbau notwendi
gen Grundes geschritten werden muß. Die Bestim
mungen hiefür s ind im 2. Teil des 2. Hauptstückes 
der Bauordnungsnovelle 1946 enthalten. Nachdem" 
die Voraussetzungen fü r die Enteignung gegeben 
erscheinen, bleibt kein anderer Weg ülbrig, als der 
der Enteignung, doch muß um dieselbe, nachdem 
die Stadtgemeinde hier Partei is t, bei der Landes
regierung angesucht w erden. 

Das Stadtbauamt hat daher aus diesem Grunde, 
nachdem der Bebauungsplan im ordentlichen Ver
fahren abgeändert und den heutigen Bedürfnissen 
angepaßt wurde, ein Projekt für den Ausbau der 
Straße ausgearbeitet, das auf ungefähr S 411.000.•
zu stehen kommt, mit Wa sserleitung und Beleuch
tungskabel auf S 1147.000.-. In dli.esem Betrage sind 
jedoch noch nicht die Kosten der Entschädigung der 
Grundeigentümer enthalten, der,en Höhe im Ent
Pigrnmgsverfa hren er st von der Landesregierung 
fes tgesetzt wird. 

Ein Beschluß auf den Aus'bau der Straße seitens 
des Gemeinderates ist aber Grundbedingung für die 
Einleitung des Enteignungsverfahrens . 

Der Akt wurde auch vom F inanz- und Rechts
ausschuß in dessen Sitzung vom 6. Mai 195'1 durch
beraten und s tellt der F inanz- und Rechtsausschuß 
nun folgenden Antrag. 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen : 
Im Sinne des rechtskräftigen Tei.lbebauungsplanes 

vom 26. 1. bzw. 19. 2. 1952, 604/A, betreffend clen 
Straßenzug Schweizergasse von der Einmündu ng 
in die Sepp-Stöger-Straße angefangen bis zu r Ein
mündung in den Leitnerberg (Redtenbachergasse) 
wird der Aus'bau der Schweizergasse als Gemeinde
straße nach dem vom Stadtbauamt ausgearbeiteten 



P r ojekt beschlossen und die hiefü r notwendigen 
Mittel von 

S 447.000.
b ewilligt. 

Die zum Au sbau der gen a nn ten b er eits bes tehen
den , aber n och n icht vollständig ausgebauten 
Schweizer gasse notwend igen Grundlfächen werden 
von der Stadtgem einde Steyr im Enteignungswege 
in An spru ch genommen und das di esbezügliche 
Verfahren nach dem zweiten Teil des zweiten 
H auptstückes der Bauordnungsn ovelle 194fi beim 
Amte der o.-ö. Landes regierung eingeleite t. 

Der Ausbau der Schweizergasse ist in Angriff zu 
nehmen, sobald ein rechtskräftiges Enteignungs
erkenntnis des Amtes der o.-ö . L andesregierung 
vorliegt." 

Bgm. Ing. Steinbrech er: 
Wird dazu das Wort verlangt? Dies ist nich t der 

Fall. Der Antrag is t ein s timmig an genommen. 
Ich bit te, die F eu erw ehrangelegenh eiten in einem 

vorzutragen. 
·Bgrn.-Stellv. Fran z P a ulmayr: 

Feue1·wehra ngelegenheiten 
7) I?\V - 836/54 Schaffung eines Bhrenzeic11ens. 

Der er s te Antrag betrifft die Sch affu ng ein es 
Ehrenzeichens für 15jährige Dienstleistung. Bisher 
war es üblich, daß für eine 25- bzw. 40j ährige 
Dien stzeit Medaillen verliehen wurden. Tm J ahre 
1924 wur de von Seiten der Stadt ein e Medaille für 
15jährige Die n stzeit geschaffen, cler en Verleihung 
im J ahre 1951 au s formellen Gründen ein gestellt 
wurde. Ejn Bericht des F euerwehrkommandos be
sagt n un, daß e ine Reihe von F eu erwehrleuten clie
se Medaille für 15jährige Dienstleis tung tragen , rlie 
übrigen di ese Medaille eigentlich a uch erh·d ten 
sollten, dies aber nicht m öglich ist, w eil sie prak
tisch nicht m ehr verliehen wird. Wir habe n un s in 
dieser Angelegenheit a n die Landes regierun g ge
wendet, die im Prinzip erklärt ha t, nichts dagegen 
einzuwenden zu haben. Ich glaube, ich darf es mir 
er sparen, Ihnen die Verl eihun ~shc<lingungen u sw . 
vorz ulesen, die Sach e is t im Fi na nz- und Rechts
au sschuß du rchbesprochen worden u ncl der Antrag 
würde lau ten: 

,,Der Gem einderat wolle beschli eßen : 

T. 
(1 ) Für eine fünfzehnjähdge ve l' ci iensl voll e ' r'ü lig

ke iL auf dem Gebiete des F euerweh r wese n~ in 
clee Stadt Steyr wir d ein F,hren ze ichen ge
schaffen . 

(2) Das Ehren ze ichen führt den Namen „F'eu e r
wehrverdienstmecla ille clcr Stadt Stey1·". 

TI . 
(1) Das Ehren zeichen is t ein Mecla ill e a us L ron zc. 

Sie h at einen Durchm esser vo n 3.5 cm uncl 
zeigt auf cl'er Vorder seite ein en mit e inem Lor
beer- un d einem Eich enlaubzweig umgeben en 
F eu erwehrhelm und die Um schrift „Edel sei 
der Men sch , hilfreich u nd g u t" . Aur de r Rück
seite zeigt die Meda ille e in m it F'l arn m n
zungen umgeben es gleich sche nkelige. , mit 
einem Winkel n ach un ten geri chtetes Dreieck, 
in w elch em d'as W ap pentj er cle r Starlt Steyr 
in aufrechter Stellung abgebildet ü-; t und die 
Umschrift „l"ür verd ienstvolle T üligkeit auf 
dem Gebiet e des F euerwehrwesen s - die Stadt 
Steyr" . 

(2) Das Ehrenzeichen wird a n einem 4 cm breite n , 
dreieckig zu sam men gefalteten grü n wei ßen 
Band auf der linken Bru stseile ge tragen. 

IIJ. 
(1 ) Das Ehrenzeichen wird an Per so n e n verliehen , 

die während des im Art. 1 bezeichneten Zeit
r aumes ununterbrochen in Orga ni sationen des 
Feuerwehrwesens tät ig w ar en un cl s ich bei 
dieser Tätigkeit Verdi ens te erworben haben. 

(2) Von der Verleihung s in d aus.genommen: 
a) Personen, d'ie w egen irgend eines Verbre

chens oder einer Übertretung des Diebst a h
les, der Veruntreuung, der T eilnahme da ran 
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oder des Betruges verurteilt wurden, für di e 
Dauer der Rechtsfolgen der Verurteilung. 

b) Personen, die in Österreich bereits mit einer 
Medaille für fünfzehnjährige Tätigkeit auf 
dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungs
wesen s ausgezeichnet Wllrden. 

(3) Eine Verurteilung im Sinne d'es Abs. 2 lit. a ) 
zieht den Verlust des ber eit s ve rlie hen en 
Ehrenzeichens nach sich. 

IV. 
(1) In die fünfzehnjährige Tätigkeit des Art. l ist 

einzurechnen: 

1. ) Die t at sächliche ununterbrnc hen e Dien st 
zeit in einer dem Feuerwehrwesen dienen
den Organisa tion in Oberös terreich ; 

2.) neben einer n ach Z. 1 an zu rechnenden 
Dienst zeit a uch eine im F eu erwehrwesen 
au sgeübte Tätigkeit in a ndere n Buncleslün
clern oder im Ausland . 

(2) Als U nterbrechun g gelten nicht: 
a ) Zeiträume, in den en cl er für di e Verleihmi g 

in Betracht kommende, durch be hördlichen 
Auftrag zu einer m ilitärischen oder sons ti
gen Dien s tleis tung her a ngezogen wurcl e; 

b ) son ti ge Unterbrechungsze itrüume bis zu 
in " gesamt 1 ½ J ahren. 

V. 
Das Ehrenzeichen wtrd durch den Stad trat aur 

Antrag des Magistra tes Stey r unlee gleichze itiger 
Ob ermittlung einer U rkunde verli ehen. Di e Medai.1-
len gehen in das Ei gen tum cl er Au sgeze i hn elen 
übe r . 

Vl , 
W er da.· Ehre nze ichen unbefu g t Lrägl ocle r es 

Lfnbefugten überl ä ßt, begeh t e ine V rwa ltun gsü bc:·
tretung und wird mit ein e r G lds lra fe bis 7, u 200 S 
oder 2 Wochen A rres t bestrafL. Das unhe l'ugt ge
l l' agen e Ehren zeich n ka nn fli r ve1·[a ll en erk l~ir"t 
we rden ." 

Bgm. In g. Sleinbr eher : 
Zum nächs ten Punkt, bille! 

13g rn.-Stell v. Fra n z P aulm ay r: 

8) 1<'\V - l (:!J/;,4 f\ nlw ul' n►n 2 Hoehd1·m·k-
11C'l.wl1111 m pr. 11. 

De r nächsle .E unkL IJct r i m den An kau f von zwei 
H ocl1clrnckn ebelpunwe n. Die Sladl wa r s te ls be, 
müht, als Dank für die immer t;.1 dell osc Di en s t
leis tung der Freiwilligen I• eu erwehr ihr jene Mittel 
zur Verfügung zu s tell en , cl ie au ch cl e n m oclern slen 
Anforderun gen entsprechen. E in l3eri chL cTc r F eu er 
we hr sagl nun , da ß e in Brand, ohn e eine n Wasser-
chad.en an zuric hLen , in kürzes ler Zeit gelöschl 

w erden kann , wenn 1 [ochdru cl<nebclp urn pen zur 
Anwendung kommen. Von diesen Pumpen sollen 
nun zw ei Stück a ngescha fft werd en. Di er s te ist 
ges tern aben ds bereits prak tisch e rprobt worde n 
un d d ie a nwesenden F ·ichl eute w ·~ re n mil cl er L e i
s tung vollkommen zufrieden . Das Ha uptprin zip ist , 
da ß e in Brand in e inem R aum, beispi elsw eise vo n 
e iner Größe wiP. dieser hier und a ngefüllt. mit. der 
b rennbars ten Masse, eile es g ibt, z. ß. Ben z in , 
Schwefel , Pech usw ., in cl er Zeit von so uncl so viel 
Minuten gelöscht werd n kann , ohne da ß der R aum 
n achher bis zur H älfte im Wasser schwimmt, da 
oft der W asser ·chaden unter Umstä nden größer is t 
a ls der F eu er sch aden. Vers uche mit diesen PurnpP.n 
in der Lanclesfeu erwehrschu le in Linz hab en er
gebe n, daß die Löschung des F euers mit cliesen Ge
rüten in einem Bruchteil der früh e r nöligen Zei t 
möglich is t und das ganze Wasser , das m a n aus 
diesem Raume hinau sge tragen h at, w ar ni cht ein
mal ein Kübel voll. Di es ist ein Zeichen, daß das 
Gerät gut funktioniert. Das L andesfeuerwehrkom
m ando selbs t b eteiligt s ich an der Anschaffung der 
Pumpen mit einer Subvention. 

Der Antrag, der auch den Stadtrat passiert h a t, 
lautet: 



,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für den Ankauf von zwei Hochdrucknebelpum

pen der Type 51.000 bei der Firma Konrad Rosen
bauer, Feuerwehr.geräte und Spritzenfabrik, Linz / 
Donau und den Einbau dieser Pumpen samt Ne
benanlagen in Kraftfahrzeuge , wird einschließlich 
Sicherheitszuschlag ein Betrag von 

S 54.000.-
bei der V. P. 716-98 o. H . Vl/bA. freigegeben urnl 
für die weiter benötigten, diese V. P. übersteigen
den Kosten eine überplanmäßige Ausgabe von 
S 8.000.- bei derselben V. P. bewilligt. 

Die Deckung der überp1anmäßigen · Ausgabe 
erfolgt durch Mehreinnahmen bei der Gewerbe
steuer. 

Die weiteren notwendigen Mittel im Betrage von 
S 38.420.- werden durch Landessubventionen 
sicherzustellen sein 1" 

9) FW - 866/54 lnstand:sctzung dc1· Alannanlage. 
Schließlich. hat i'ch, bedingt durch die Witte

rungsverhältnisse, die Überprüfung der Alarman
lagen als notwendig ergeben und der Antrag dc~s 
Stadtrates hiezu laute t: 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für die Instandsetzung der Alarmanlage de r 

l<'reiw. Stadtfeuerwehr Steyr wird ein Betrag von 
S 7.000.-

bei der V. P. 716 - 54 oH. VI bA. freigegeben. 
Gemäß § 51, Abs. 3 des Gemeindestatutes für die 

Stadt Steyr wird der Magistral zum sofortigen 
Vollzug dieses Beschlu ses ermächtigt." 

Bgm. J ng. Steinbrecher: 
Wünscht zu diesen Feuerwehrangelegenheiten 

jernanct das Wort? Dies ist nicht der Fall. Die An
träge sind alle einstimmig angenommen. 

Bitte, H r-r Stadtrat Schanovsky! 

H e r i c h t e r s t a t t c 1· : 

Stadtrat Hans Sc h a 11 o v :s k y: 
JO) Buch - 2125/ 54 Gt•nch 111ig11ng der Riick lagen

bildung in der JahreSl'ech nung 
1953. 

Das Stadtrechnungsamt beschäftigt sich bereits 
mit dem Abschluß 1953. Um hier in der Arbeit 
unbehindert zu sein, benötigt das Stacltrechnungs. 
amt einen Beschluß c.les Gemeinderates über die 
Rücklagenbildung in1 Jahre 1953. Zum Teil incl 
solche bereits im Voran chlag vorgesehen gewe
sen und sie sollen in dieser Hinsicht auch im 
Rechnungsabschluß zum Ausdruck. kommen . 

Die Angelegenheit wurde im F'inanz- und Rechts
ausschuß eingehend behandelt und dieser stellt 
nun folgenden Antrag: 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
1. Der im Rechnungsabschluß 1951 ausgewiesene 

Geb·uungsüberschuß im Betrage von 
S 534.826.87 

ist in Vollziehung des Voranschlagsan atzes bei 
V. P. 981 o. H. 1953 dem Vermögen und zwar 
der allgemeinen Aufbaurücklage zuzuführen. 
Der Betrag wird daher 'bei V. P. 981 Ausgaben 
o. H. freigegeben. 

2. Nachstehende Zuführungen an Erneuerungs. 
rück.lagen sind in der im Voranschlag 1953 vor
gesehenen Höhe durchzuführen: 
a) aus V. P. 714 - 87 o. H. an die 

Erneuerungsrücklage für die 
Müllabfuhr eine Zuführung in 
der im Voranschlag 1953 vorge-
sehenen Höhe von S fl7.000.-

b) aus V. P. 724- 87 o. H. an die 
Erneuerun:gsrücklage für Be
triebseinrichtung und Fuhrpark 
des Städt. Wirtschaftshofes eine 
Zuführung in der im Voran
schlag 195'3 vorgesehenen Höhe 
von S 311 .000.-

c) aus V. P. 725 - 87 o. H. an die 
Erneuerungs rücklage für die 
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Wasserversorgung ein.e Zufüh
rung in der im Voranschlag 1953, 
vorgesehenen Höhe von S 180.000.-

3. Die Zuführung des zur Deckung 
der Ausgaben an Leistungen 

für Rückstellungen (V. P. 026 - 91 
a. o. H.) und für die Behebung 
von Bombenschäden (Abtragung 
der Spitalsmüblwehre, V. P. 026 - 92 
a. o. H.) durch vereinnahmte Er
satzleistungen erübrigten Betrages 
von S 24.111.85 
an die Grunderwerbsrücklage. 
Hiefür wird bei der Ausgabe V. P. 
026 - 87 a . o. H. eine außerplanmä-
ßige Ausg1abe in dieser Höhe 
(S 24.100.-) bewilligt. 

4. Zur Finanzierung der Restabwick
lung von Bauvorhaben aus 1953 für 
das .Jahr 1954 ist aus dien ordentli
chen Haushaltsmitteln des Jahres 
des Jahres 1953 eine Zuführung an 
clie allgemeine Aufbaurücklage im 
Betrage von S 2,700.000.-
durchzuführen. 
Die Verrechnung hat bei V. P. 
912 - 873 o. H. zu erfolgen und wird 
diese Ausgabe als außerplanmäßige 
Ausgabe genehJmi:gt. 

5. Weiters sind zur Teild'eckung der 
im Jahre 1953 im außerordentli
chen Haushalt verrechneten Auf
wendungen Mittel des ordentlichen 
Haushaltes 1953 in Höhe von S 11,(i51.845.H 
als sogenannter „Anteilsbetrag des 
ordentlichen Haushaltes an den 
außerordenllichen Haushalt" zu 
verwenden. 

Diese r Betrag is t bei Ausgabe V. P . 950 - 95 o. H. 
zu verrec hnen uncl wircl als außerplanmäßige Aus
gabe (S 11,651.800.-) genehmigt. Gleichzeitig wird 
auch die hied urch entstehende außerplanmäßige 
Einnahme in cl r gleichen Höhe im außerordentli
chen Haushalt 1953 genehmigt." 

Ich bitte um lhre Zustimmung. 
Bgm. Ing. Steinbreoher: 
Wünscht zu diesem Antrage jemand das Wort? 

flie s i t nicht der Fall. Der Antrag ist einstimmig 
angenommen. 

Bitte, zum nächsten Punkt. 
Stadtrat Han . Schanovsky: 

t 1) P 1·iis - 836/ 53 ßesch lul.lfa ssu ni~ iibc1· ei ne 
Hrsolution beti~eHend d ie T ra
g ung de1· Mittelsclm Uasten. 

D r näch ·te Akt behandelt die Tragung der Mit
telschullasten. Es liegt hie rüber ein ausführlicher 
Arnts'bericht vor, den ich lllnen doch zur Kenntnis 
bringen möchte: 

Die G meincle Steyr hat in den Jahren seit 1945 
rund 3.5 MUl. S für das Bunclesrealgyrnnasium 
Steyr aufgewendet. Dem Magistrat war bekannt, daß 
die Rechtsgrundlagen für diese Leistungen keines
wegs unbestritten sind. Trotzdem wurden die Au,.;
gaben deshalb vorgenommen, weil die berechti.gte 
Hoffnung vorhanden wai·, d1aJj der Hund zu einer 
allgemeinen Regelung der Schul-lasten nach Mo
dernisierung des Schulgebäudes ·eher geneigt sein 
würde. Dies jedoch is t nicht der Fall gewesen. 

Der Bund stützt die Leistungen der Gemeinde 
Steyr auf Verpflichtungserklärungen, die fast 100 
Jahre alt sind und sohin aus einer weit zurück
liegenden Zeit s tammen . Die darin ausgesproche
nen Verpflichtungen wurden unter gänzlich ande
ren wirtschaftlichen Voraussetzungen abgeschlos
sen als sie heute sind. Di·e wirtschaftlichen Vortei
le, die seinerzeit mit der Errichtung einer Mittel
schule für die meisten Gemeinden verbunden wa
ren, sind in der Zwischenzeit, insbesondere durch 
die Entwicklung der Verkehrsverbindungen, weg
gefallen. Die wirtschaftlichen Belastungen sind je
doch geblieben, in vielen Fällen sogar verschärft 



worden. Man braucht nur darauf hinzuweisen, daß 
rund ein Drittel der Schüler im Bundesrealgym. 
nasium Steyr von auswärtigen Gemeinden stam
men, für die die Gemeinde Steyr keinerlei Äqui
valente buchen kann. Die Bundesverwaltung zeigt 
in Verhandlungen der letzten Zeit im allgemeinen 
die T,endenz, bestehende Leistungen von Gemein
den für Institutionen des Bundes zu erhöhen, oder 
auf die Gemeinden neue Verpflichtungen zu über
wälzen. Da einzelne Gemeinden erfahrungsgemäß 
nicht imstande sind, sich gegen den von der Bun
desverwaltung ausgehenden Druck mit Erfolg zur 
Wehr zu setzen, ha'ben die hetreffenden Mitglied
städte des Städtebundes - ungefähr 40 an der Zahl 
- in Leoben den einstimmigen Beschluß gefaßt, 
gegen den wachsenden Druck und die untragbar 
gewordenen Lasten auf dem Gebiete der Bundes
mittelschulen gemeinsam vorzugehen. Auch recht
lich ist dtie Vorgangsweise der Gemeinden begrün• 
det. Nach § 42, AbS. 1, lit. a des Verfassungs- und 
t'bergangsgesetzes 1920, EGEL Nr. 2 und nach den 
ßestimmungen des Mittelschulgesetzes vom 2. 8. 
1927, BGB!. Nr. 244, sind die Angelegenheiten der 
mittleren Lehranstalten in Gesetzgebung und Voll
ziehung Bundessache. Zu den mittleren Lehrans tal
ten zählt auch cl'as Bundesrealgymnasium in Steyr. 
Nach § 2 des Finanzverfassungsgesetzes 1948, 
BGB!. Nr. 45/48, haben der Bund und die übrigen 
Gebietskörperschaften, soferne die zuständige Ge
setzgebung nichts anderes bestimmt, den Aufwand 
zu tragen, der sich aus der Besorgung ihrer Auf
gaben ergibt. Der Verfassungsgerichtshof hat in 
seinem Erkenntnis vom 10. 12. 195!3, Zahl 21/ 51-74 
ausgesprochen, daß der Aufwand für jene Aufga
ben, die nach der Kompetenzverteilung des Dun
desverfassungsgesetzes in die Vollziehung des Bun
des fa llen, grundsätzlich vom Bund zu tragen is t. 
;~u den Aufgaben im Sinne dieses Spruches des 
Verfassungsgerichtshofes zählen auch die Mittel
schulen. Der § 11, Abs. 1 des Mittelschulgesetze8 
bestimmt ausdrücklich, daß alle mit diesem Gesetz 
in W iderspruch stehenden Bestimmungen außer 
Wirk amkeit gesetzt werden. Durch diese Bestim
mung i t unter anderem auch das Realschulgese tz, 
RGBI. Nr. 70 vom 2. 3. 1851, das eben die Rechts
grundlage für viele, auch für die Stadt Steyr be
s tehenden ursprünglichen Verprnchtungserklärun
gen darstellt, außer Kraft gesetzt. 

Aus dem Gesagten ergibt sich , daß die Rechl..'>· 
lage eindeutig die Verpflichtung zur Erhaltung der 
Bundesmittelschulen dem Bunde, keinesfalls aber 
den Gemeinden zuweist. 

Es ist daher nachstehender An tntg begründet: 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Die Stadtgemeinde Steyr kündi.gt mit 31. 12. 1951 

jene Verträge, Reverse und Verpflichtungserk!Li
rungen , auf Grund deren bisher materielle Leistu11-
gen für das Bundesrealgymnasium Steyr (frühe r 
Realschule) fe tgelegt wurden. 

Die bisherigen Leistungen für das Bunde8real
gymnasium Steyr werd'en mit 31. Dezember 195-.1 
eingestellt." 

Ich bitte um Zu stimmung dieses Antrages. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Wünscht zu diesem Antrage jemand das Wort'? 

Dies ist nich der Fall. Ähnliche Anträge werclen 
von allen Städten des Städtebundes gestellt wer
den, welche über Mittelschulen verfügen. E s is t 
dies eine einheitliche Aktion des Städtebundes. 

Der Antrag ist einstimmig angenommen. 
Ich bitte zum nächsten Punkt. 
Stadtrat Hans Schanovsky: 

12) H a -1034/ 54 Gewähnmg von 8 11 bve ntion1•11 
Ha - 2032/54 a n Sporh•Hcinc. 
Ha - 2083/ 54 
Ha . 2090/ 54 
Ha -2084/ 54 
Ha-1062/ 54 
und diverse 

lm Voranschlag für das Jahr 1953 haben Sie 
·mch zur Förderung des Sportes einen Betrag ge. 
nehmigt. Es sind von fast allen Sportvereinen in 
Steyr wieder Subventionsansuchen eingereicht 
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worden. Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung 
vom 27. April 1954 damit beschäftigt und eine Auf
teilung vorgenommen, die zum 1. Mai fällig wurde. 
Es liegt Ihnen daher folgender Antrag des Stadt
rates vor: 

,,Der Gemeinderat wolle be;;chließen: 
Die vom Stadtrat am 27. April 1954 an Sport

vereine in Steyr erteilten Subventionen im Gesamt
betrage von 

S 1.41.500.-
(Schilling einhunderteinundvierzigtausendfünfhun
clert) werden genehmigt." 

Ich bitte um die Annahme. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: . 
Auch hier erfolgt keine Wortmeldung. Der An

trag ist einstimmig angenommen. 
Ich bitte Herrn Kollegen Wahitsch zum nächsten 

Punkt der Tagesordnung. 
Beric h ter s tatter: 

Sladtn1t T,udwig W ab i t:,; c h : 
13) ZI. 2300/50 Gc1whmigung d,•s Tcilbcba111111g-,-;. 

ZI. :l545/51 planes Chl'i,-;tkindllcitc. 

Werter Gemeinderat! 
Der Teilbebauungsplan Nr. 3/1953 wurde mit Be

schluß des Gemeinderates vom 13. 11. 1953 geneh
migt und hernach durch sechs Wochen zur öffent
lichen Einsicht aufgelegt. Während dieser Zeit 
wurden Einwendungen nur von der Gemeinnützi
gen SLeyr·e1· Wohn- u. SieLllungsgenoss enschaft „Sty
ria" erhoben, welche ja die Bebauung des Geländes 
der Christkindlleite mit Siedlungshäusern durch
führt. Da die Einwendungen der Genossenschaft völ 
lig unbegründet und was die bereits stattgefundene 
J 'ebauung betrifft, überhaupt unzulässig sind, 
brauchte auf sie nich t näher eingegangen zu w er
den. Nunmehr . obliegt es dem Gemeinderat, <len 
Teilbebauungsplan unter Zurücl<weisLrng di eser 
Einwendungen festzustellen. 

Daher stellt der Finanz- und Rechtsausschuß fo l
genden Antrag: 

,,Der Gemeinderat woll l)es hließen: 
1. Gemäß § 3 des Landesgesetzes vom 1. 8. )887 G. 

u. Vßl. Nr. 22/87 im Zusammenhalte mit den 
Bestimmungen d r Lande gesetze LGBl. l'ür 
0. ö Nr. 9 und l0/ 47 wird der Teilbebauungs
plan Nr. 3/1953 B für clas Gelände der Chris t
kincllleite in der vom Gemeinderat mit Sitzungs
beschlu ß vom 13. 11. 1953 genehmügten Fassung 
a ls rechtsverbindlich festgestellt. 

2. Den Einwendungen der Gemeinnützigen Steyrer 
Wohn- und Siedlungsgenossenschaft „Styria• ' 
regis trierte Gen. m. b. H. gegen die en Teilbe
bauungsplan wird keine Fqlge gegeben. 

Begründung: 
Die Gemeinnützige Stey!:er Wohn- und Siedlung.~

geno senschaft „Styria" erachtet sich dadurch be
schwert, daß rhrem Verbauungsvorschlag bei Er
stellung des Teilbebauungsplanes nicht Rechnung 
getragen wurde, sondern darin für die Parzellen 
38/ 65 bis 38/76 sowie 38/14 entgegen ihrem Vor
schlag die zweigeschoßige Verbauung vorgeschrie
ben wurde. Darüber hinaus führt die Genossen
schaft an, daß sie im Rahmen ihres Bauprogram
mes die Parzellen 38/ö8 - 38Ff3 bereits eh1gescho
ßig verbaut bzw. mit einer solchen Verbauung be
gonnen hätte. 

Die Einwendungen der genannten Genossen
schaft im ersten Punkte entbehren jeder Grund
lage . Bei einem Bebauungsplan handelt es sich um 
einen generellen Verwaltungsakt, der in graph i
scher Dars tellung die allgemein verbindlichen 
Grundsätze für die künftige Verbauung eines be
stimmten Geländes fes tsetzt. Bei Erstellu ng eines 
Bebauungsplanes sind die Sachver tändigen der 
Baubehörde nicht verpflichtet, Vorschläge, die von 
anderen Personen ausgehen zu berücksichtigen 
oder solche Vorschläge überhaupt einzuholen. Aus 
diesem Grund sind die Einwendungen der Genos
senschaft wegen Nichtberücksichtigung ihrer Vor
schläge unbeachtlich. 



Was die bereits von deer Genossenschaft in ein. 
geschoßiger Bauweise errichteten bzw. im Bau be• 
findlichen Häuser in dem nunmehr vom Teilbe
bauungsplan umfiaßten Gebiet betrifft, handelt es 
sich hier um eine nach den Bestimmungen der 
Bauordnung strafbare Übertretung, da vor Erstel
lung eines Bebauungsplanes jedwede Bebauung 
eines Geländes überhaupt zu unterbleiben hat 
(Artikel XI BON. 1946). Die diesbezüglichen E in. 
wendungen der Genossenschaft s ind daher unzu
lässtg; es brauchte somit in beiden Fällen auf die 
vorgebrachten Einwendungen kein Bedacht ge
nommen zu werden." 

Ich ersuche um die Annahme. 
Bgm. Ing. Steinbrech er: 
Das Wort zu diesem Antrage wird n icht ver

langt. Der Antrag 1st daher einstimmig angenorn. 
men. 

Stadtrat Ludwig Wabitsch: 
14) Bau 5 . 980/54 A us nahm egcn eluuig u111\· zum 

B au eines \Voh n- u. Gcscbäfts
bauses cl m·ch T herese Blaho
wctz, C'hl'istkincl l. 

Frau Therese Blahowetz, Christkindl, hat eiu 
Verkaufsgeschäft und eine Trafik in Christkindl 
und will nun in d'er Nähe ein Wohn. und Ge• 
schäftshaus erbauen; es ist dies in der Nähe cles 
Gasthauses Essl. Nachdem für clieses Gebiet ein 
Bebauungsplan nicht existiert, ist eine Genehmi· 
gu.ng des Gemeinderates nolwendig. Es e r·geht da • 
h er der Antrag: 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
lm Sinne .cles Artikel XJ (1) clcr Bauordnungs

novelle 191J6 wirc] der Erteilung ein r Bewilligung 
für cl'ie Erbauung eines Wohn. und Geschäftshau• 
ses an Th ere ·e Blahowetz in Christkindl auf einer 
aus Teil s tücken der Grundparzell en 14'1 und H:-i 
K. G. Christkindl bes tehenden und noch zu e rwer• 
benden Grundfläche im Ausmaße von ungefä hr 
700 m", die nach beiliegender Mappenkopie an der 
Scwamrninger Straße beim Gast,haus Essl liegt, 
zugestimmt, trotzdem die zu schaffencle Baul'läche 
in einem noch nicht von einem Bebauungs- un 1 
Fluchlinienplan erfaßten Stadtgebiete liegt. 

Die Festsetzung der näheren nach dien Bestim• 
mungen der für die Stadt Steyr geltenden Bauord. 
nung notwendigen Bedingungen bleibt dem Stadt
bauamt a ls Baubehörde vorbehalten." 

Jch e rsuche um die Annahme. 
Bgm. ln g. Steinbrecher: 

· Das Wort zu diesem Antrage wird nicht ver• 
langt, cJer Antrag ist einstimmig angenommen. 

Bitte, Herr Kollege Ribnitzky, zum nächsten 
Punkt. 

Berichter s tatt e r: 
8tadt.1·at Vinzen z 1-t i b II i t z k .v : 

Geschätzter Gemeinderat! 
.15) öAG - 1020/ 54 Verkauf von städtische n 

Gn 1nclpa1·ze1leu an die Gem e in . 
niitzige Wo Im ungsgesllsch aft 
clN· Stad t Steyr, Ges. m. b. H. 

Antrag cles Finanz- und Rechtsausschusses: 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Dem Verkaufe der städtiscllen Grundparzellen 

179/ 15 im Ausmaß von 1561 m2, 179/16 im Au smaß 
von 2890 m• 179/17 im Ausmaß von 1168 rn" 179/18 
im Au smaß von 1153 m 2 179/19 im Ausmaß von 
1494 m 2, sämtliche Parzellen Acker in cler K. G Jä. 
gerberg, an die Gemeinnützige Wohnungsgesell. 
Schaft der Stadt Steyr zu einem Preise von S 9.:;0 
je m2 mit der Auflage, die Ackerparzelle 179/19 
zur gegebenen Zeit über Verlangen der Stadtge
meinde Steyr lastenfrei und kostenlos unter gleich
zeitiger Herstellung der Höhenlage an das öffent• 
liehe Gut der K. G. Jägerberg abzutreten und dieSf! 
Verpflichtung im Grundbuche ersichtlich zu ma. 
chen, wird zugestimmt. 

Die Festsetzung der üblichen Bedingungen hat 
durch den Magistrat in der schriftlichen Au sfer
tigu ng des Kaufvertrages zu erfolgen. 
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Mit c.liesem Beschlusse wird auch die Bürgermei
sterentschließung vom 25. 3. 1954 betreffend den 
Verkauf der Parzelle 179/16 Acker der K. G. Jäger
berg an dieselbe Gesellschaft gemäß § 49, Abs. 8 
cles Gemeindestatutes nachträglich genehmigt." 

lch bitte um Annahme dieses Antrages. 
Bgm Ing. Steinbrecher: 
Es erfolgt keine Gegeneinwendung. Der Antrag 

ist einstimmig angenommen. 

Stadtrat Vinzenz Ribnitzky: 

Hi) üAG. 5960/53 iJbe1·tragnug von Teilst ii('ken 
cle1· öffen tlichen Straßenpar
zeUe 271 /1 l{. G. Hinterberg in 
Privatbesitz. 

Antrag cles Finanz- und Rechtsausschusses: 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
lm Sinne der Bestimmungen des § 1 der Bauord• 

nungsnovelle 1946 w ird 
1. der Teilung des Grundstückes 271/1 Straße, vor. 

getragen im Verzeichnis II über öffentliches Gut 
der K. G. Hinterberg in das Grundstück 271/1 
Straße und die Trennstücke im Ausmaße von 
14, 33, 25, 32, 262, 651, 198 und 89 m" laut Lage
plan des Stadtbauamtes vom 4. 12. 1953 und 

2. der · Zuschreibung der unter 1. bezeichneten 
Trenn stücke zum Gutsbestande nachstehender 
r.runclbuchsPinlagen der K . G. Hinterberg zur 
Einbeziehung in folgende Grundstücke und 
zwar 
a) das Trennstück im Ausmaß von 1,1 m" zur 

E. Z. 70 in Grundstück · 153/6 Garten, Eigen
tümerin Stadtgemeinde Steyr; 

h l cJas Trennstück im Ausmaß von 33 111° zur 
E. Z. 71 in Grundstück 152/4 Garten, Eigen
tümerin Stacltgerneinde Steyr; 

c) cl'as Trst. im Ausmaß von 25 m 2 zu E. Z. 71 
in Grst. Nr. 152/5 Garten, Eigentümer Stadt· 
gemei nde Steyr: 

c.l) c1~1s Trst. im Ausmaß von 32 rn" zur E . Z. 72 
in Grsl. Nr. 152/6 Garten, E,igentümer Ernni,e
rich und Therese Grasberger; 

o) rla s Tr t. i. A. v. 262 m" zur E. Z. 15 in Grst. 
Nr. 24 Baufläche, Eigentümer Josef und 
M·ll'ia Proskowitsch; 

I') füis Trst. i. A. v. 651 m" zur E. Z. H in Grst. 
Nr. 131 Garten, Eigentümer Franz und Ju
l ia n e Schöllhammer; 

g) das Trs t. i. A. v. 198 m 2 zur E. Z. 13 in Grst. 
Nr. 132 Garten, Eli,gentümerin Rosa Auer; 

h) das Tre nn stück im A. v. 89 rn", zur EZ 44 in 
Grst. Nr. 127 /2 Acker, Eigentümer Maria 
Schclf'J'enberger, Leopoldine Kammerhafer, 
Rosa Mairhofer, Hedwig Sedletzky, Franz 
Sedletzky, Hermine Sedletzky uncl Rudolf 
Sedletzky 7.U je 1/7; 

zuge.-timrn t. 
Als Entschädigung für einen m ~ Grundfläche 

wird bei den Eigentümern zu d) - 11) ein Betrag 
von S 7.- festge etzt. Ein gleicher Betrag je m' 
is t auch den Eigen tümem der Liegenschaft E . Z. 
"H K. G. Hinterberg (2. h) für die bereits mit De
schluß d'es Bezirksgerichtes Steyr vom 23. 4. 1953, 
T. Z. 591/53, von der Parzelle 127 /2 Acker der K. 
G. Hinterberg abgeschriebene Trenn fläche im Aus. 
maße von 275 m", die cl er öffentlichen Parzelle 
271/1 Straße cler K. G. Hinterberg zugeschrieben 
wurde, von der Stadtgemeinde Steyr zu bezahlen. 

Die für clie bücherliche Ordnungs herstellung not
wendigen Schritte s ind clurch den Magistrat durch-
7. uführen." 

1ch bitte um die Annahme. 
Bgm Ing. Steinbrecher: 
Es erfolgt keine Gegeneinwenclung, cler Antrag 

ist einstimmig angenommen. 
Bitte, Herr Kollege Fellinger, zum nächsten 

Punkt! 



Berichler sla tter: 
Stadt1·at Jo,;cf ]~ c 11 in g c r: 

17) öAG • 3751/53 Genehmigung clcr Bilanz de1· 
Stiidt.Untct·n. städtischen Unternehmungen 

für das Rechnungsjahr 1952. 

1 m Anhang an die Jahresrechnung des Haushaltes 
der Stadtgemeinde wurde die Bilanz der städtischen 
Unternehmungen für das Jahr 1952 vorgelegt. Nach 
Ueberprüfung und Richtigstellung durch das Kon
trollamt liegt uns dieselbe neuerlich vor, und z,var 
we'ist der Rechnungsabschluß im Jahre 1952 einen 
Verlust von S 11.702.15 auf, der sich auf d ie einzel
nen Betriebsbezirke wie folgt aufteilt: 
Abt. Verkehrsbetriebe ein Verlust von 
Abt. Reklame ein Verlust von 
Die Bestattung weist einen Verlust von 
das Krematorium und die Leichenhalle 

einen Gewinn v,on 

S 5.128.--
s 4.785.•
s 5.325.-

S 3.563.--

somit ergibt sich ein Gesamtverlust von S 11.702.-

Es muß hiebei wohl gesagt werden, daß die Bi
lanz durch eine außerordentliche Einnahme durch 
den Verkauf eines Omnibusses wesentlich verbE's
sert wird, sodaß eigentl ich ohne Heranziehung clie
ser außerorclentl ichen Einnahme ein Verlust mit 
einem Gesamtbetrag v. S 45.970.- entstehen ,vürck. 

Ich stelle daher folgenclen Antrag des F in anz
und Rechtsausschusses: 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Die Bilanz der städtischen Unternehmungen de1· 

Stadt Steyr für das Rechnungsjahr 1952 wird nach 
Überprüfung und Riciltigstellung durch das stäclli
sche Kontrollamt genehmigt." 

Ich bitte um Gen hmigung. 
Bgm Ing. Steinbrecher: 
Wünscht dazu jemand clas Wort? Dies is l niehl 

der Fall. Es ist dies die Bilanz für das Jahr 1952. 
Wir werden uns bei der näch s len Sitzung mit dem 
Abschluß des Jahres 1D53 beschüftigen müssen, der 
bedeutend ungünstiger aussirht. 1~ i der nächs len 
SiLzung wird darüber gesprochen werr1'en können. 

Eine Gegeneinwendung isl nicht erfolgl. Der Ab
schluß für claR Jahr 1952 ist dal1 r eins limmig ge
nehmigt. 

Sladtrat Josef Fel lin ger: 

18) ,vi - 1735/:i4 H1·1·aw,;gabc ci111'1' Publikation 
.Pi·iis-:~27/54 „10 .Jah1·1• ko111111u11allw A11l'ba11 

in St<'y1·". 

Auf Grund der Ricl1tlinien für die Dur hführung 
der Au sstellung „10 Jahre Wiederaufbau in Ober
österreich", die die o.-ö. Landesregierung dem M,(· 
gistrate zukommen ließ uncl in Ansehung rl'es Rund
schreibens Nr. 9 des ästen-. StädLebunües ergilit 
sich, daß in ganz Oesterreich von den SUidten eine 
Rückschau über die seit 1945 ge leistete Arbeit ge
plant wird. Im wesentlichen wird wohl außer eini
gen Schautabellen ein Gedenkbuch die richtige 
Form für den Hinwei auf den 10. Jahreslag cler 
Wiedererrichtung der demokratischen Verwaltung 
bilden. 

Um dies m Bedürfnis abzuhelfen, müssen schon 
jetzt Vorbereitungen getroffen werden. Es muß das 
Material, wie Fotos und Beiträge gesammelt, K;i. 
schees hergestellt und schließlich auch die sonsti
gen Vorarbeiten für die Herausgabe eines en tspre
chenden Werkes durchgeführt werden. Die Koste11 
der Herausgabe eines solchen Dokumentes des 
friedlichen Aufbaues werden beiläufig auf 200.000 
Schilling geschätzt. 

Es ergeht daher der Antrag: 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Zum Zwecke der Herausgabe eines Werkes „Zehn 

Jahre kommunaler Aufbau in Steyr" wird eine 
außerplanmäßige Ausgabe bei der neu zu errichten
den Voran schlagspost 352-90 O/bA. im Betrage von 

S 200.000.-
( Schilling zweihunderttausend) bewilligt. Die Dek
kung ist aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer 
zu nehmen. 
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Gemäß § 51, Abs. 3, des Gemeindestatutes für die 
Stadt Steyr wird der Magistrat wegen Dringlichkeit 
zur sofortigen Durchführung dieses Beschlusses er
mächti.gt." 

lch bitte um cl'ie Annahme dieses Antrages. 
Bgm Ing. Steinbrecher: 
Wird dazu das Wort verlangt? Dies ist nicht der 

Fall. Der Antrag ist einstimmig angenommen . 
Bitte, Herr Kollege Eygruber, zum nächsten 

Punkt der Tagesordnung' 

Bericht e rstatter: 
Gemcind!'l'at Pc1·dinancl E y grub e 1· : 

(für den entschuldigten Stadtrat Franz Enge) 

H)) öAG- 2345/54 Überlassung des städtisch en 
8täclt. ,vi-Hof Lastkraftwagens O 35.126 an die 

Stacltge111ci11dc ß1'1·ndol'l'. 

·werter Gemeinderat! 

Die Stadt Steyr besitzt einen sehr alten Lastkraft
wagen, Type Klöckner-Deutz, der nicht mehr im 
Gebrauche steht. Hier liegt ein Amtsbericht vor 
über die zukünftige Verwendung dieses Wagen s: 

Anläßlich des Besuches des Herrn Bürgermei. ters 
der Stadt Berndorf besichtigte dieser auch den 
städtischen Wirtschaftshof. Im Gespräch wurcle be
kannt, daß die Stadtg meinde Steyr das Fahrzeug, 
Marke Klöckner-Deutz, das dem Magistrate im 
Jahre 1945 zugekommen ist, verkaufen will. E:s 
handelt sich um ein Altfahrzeug, das ungefähr einen 
Schjtzwert von S 15.000.- hat. Der Bürgermeister 
von Berndorf zeigte für clieses Fahrzeug großes 
Interesse. Auf clen Hinweis, daß s sich ja um ein 
Allfahrzeug handelt, clas keine allzu lang Lebens
dauer mehr bes ilzl, gab er bekannt, daß es die Bud
.getmitLel der Stacll Berndorf, d"ie bei einer Ein
wohnerzahl von rund lJ .000 nur 2 Millionen Schil
ling betragen, nicht ermöglichen, ein neues Fahr
zeug anzuschaffen. Ihm wäre sehr geholfen, wenn 
er clieRes alte Fahrzeug haben könnte. 

l.n An sehung cles Notstandes, in dem s ich d.i 
Sladl B rnciorf befind'et, weil il1re Tndustrie nur 
zu einem ganz geringen . Te il wieder autgebaut wer
den konnle, scheint s angezeigt, ge enüher clieser 
notleid nclen nied' rösterreichischen Ceme incl e eine 
Geste zu machen und das Fahrzeug 01111 ßezahlung 
abzugeben. 

Der diesbezügliche Anlrag •<les St~1cllrates laulel: 
,,Der Gern inderat wolle heschließen: 
Der städtisch Lastkraftwagen Klöckn er.n utz, 

Kennzeichen O 35.126, wird der Stadtgemeinde 
l3erncl"orf ohne Entgelt überlassen. 

Gemäß § 51, Ab .. 3, clcs Cemeincleslalules l"ür llie 
Stadt Steyr wircl fler Magis lral wegen Dringlichkeit 
zur sofortigen Durchführnng dieses ße. chlusses ei·
müchtigt." 

lch bilte um di e Annahme. 
Hgm lng. Steinbrecher: 
Es erfolgt keine Gegeneinwendung, der Anlra ist 

daher einstimm ig angenommen. 

Werter Gemeinderal! 

Darf ich lhnen das Antwortschreiben de1· Stadl 
Berndorf zur Kenntnis bringen. Nachdem der Staclt
ratsbeschluß einstimmig gefaßt wurde, haben wir 
die Stadtgemeinde Berndorf verständigt, daß cli.eser 
Antrag nunmehr dem Gemeinderate zur Genehmi
gung vorgelegt wird. E s ist heute folgendes Schrei
ben e ingetroffen: 

,,Sehr geehrter Herr Bürgermeister' Mit beson
derer Freude habe ich den Inhalt cles Schreibens 
vom 5. d. M. zur Kenntnis genommen und es clem 
Stacl.tvorstand vorgelegt. Der Stadtvorstand: ist von 
der Schenkung cles städt ischen Lastkraftwagens 
Klöckner-Deutz tief beeinclruckt. Dies um so mehr , 
als in dem großzügigen Akt nicht nur ein bedeu
tender materieller Wert der clurch die Zeitgescheh
nisse so schwer he imgesuchten Stadt Berndorf über
geben , sondern durch di,ese Hilfeleistung auch clas 
überaus große Verständnis für ihre Notlage zum 
Ausdruck gebracht wird. 

Es wurde mir vom Stadtvorstand der Auftrag er-



teilt, llmen, sehr geehr ter H err Bürgermeister, und 
allen jen en , w elche an dieser Schenkung Anteil 
ha tten , den ti ef empfund en en Dank auszusprechen. 
Mit diesem Danke verbinde ich auch meinen per
sönlichen auf das Herzlichs te . 

Die Stadtgemeinde Berndorf, die diese Schenkung 
hiermit gerne entgegennimmt, wün scht de r S taut 
Steyr in tie fer Verbundenheit das JJeste für die 
Zu kunft! Der Bürgermeis ter : Konrad Nimetz." 

lch bitte zum nächsten Punkt de r Tagesordnung. 
Die folgenden Punkte bitte ich Sie, in eine m vo r
zu tr agen . 

Gem .-Rat F'erd ina ncl E ygruber: 
Diese betreffen verschi eden e A mschaffung-e n fii1 · 

den stfült isehen \ Vir-t:scha[tshol". Die Ant1·äge (l ~s 
Stadtr a t s lauten : 
20) öAG - 531/54 V iln·at io nssieb Ji.fr cla s 

S t.\Vi-Ho f Schot tl•1·w(•t·k. 

,,Der Gem einderat wolle beschlie ßen : 
Zur Anordnung eines Vibra tionss iebes sowie zur 

Vorn ahm e nötige r Verbesserungen am Schotter
werk des städt. Wirtschaftshofes wird e ine außer
planmäßige Ausgabe in der Höhe von 

S 23.000.-
bei der neuzuschafTen de n V.P . 724 -992 o. H . ( An
ordnung eines Vibra tionss iebes uncl Verbesse rungen 
am Schotte rwerk) bewilligt. 

Die Decl<.un,g erfolgt clul'ch Mehl'c innahmen b2 i 
der Gewerbesteuer. Gemäß § 51, Abs. 3, des Ge
meindes tatu tes für die Stadt Steyr wird der Magi
strat wegen Dringlichkeit zur sofortig,en Durch
führung dieses Beschlusses ermächtigt." 
21 ) ö AG • 568/ 54 Ankau f v o 11 J{)e iupfü1stc1·stcine 11 , 

St.Wi-Hol" 
,,Der Gemeincleru t woll e besch lie ßen: 
Zum Ankauf von Kleinpflas ter steinen durch den 

st ädtis hen Wirt chaftshof für das Straßenbaupro
gramm <l e r Stadtgemeinde wird ein Betrag von 

8 25 1.000.-
bei de r V.P. 601-58 o. H. VII/ bA. fre i.gegeben. 

Der Ankauf erfolg t bei den Firmen A. Poschacher 
in Mauthau sen und A. Kapsr eiter, Schärding, je 
zur Hälfte. 

Gem ä ß \i 51, Abs. 3, cl es Gem einclesta tutes für die 
Stadt Stey r wird der Magis t rat wegen Dringlichkeit 
zur sofortigen Du rchfüh rung dieses Besch lu sses er
m ächtig t." 
22) üAG -fi80/54 Ankauf von S lt'aßcnban-

:-l t.Wi-HoJ bincll'ntil tc ln. 
,,Der Gemeinderat woll besch ließen : 
Fü r den Ankauf (e inschließlich Fracht) von 100 

Tonnen S traßenbaubindemitteln , Bitumenemulsion 
„O" durch den s tädti schen W irtsc lnftshof w ird e in 
Betrag von 

S l 15.000.-
bei der V . .E. 601-59 V1T /bA. freig 'gcbcn. 

Der A nk.auf erfolgt bei der .D irm a ö tcrr. Vi alit 
AG., Braunau . 

Gemä ß § 51, Abs. 3, des Gem eindesta tutes für die 
Stadt Steyr w;ird de r Magis tra t w egen Dringlichkeit 
zur so fortigen Durchführ ung die, es Beschlusses er
mächtig t." 
23) öAG - 123:1/54 A nkauf von Klinkerziegeln. 

S t.Wi -Ho r 
,,Der Gem eindera t w olle besch ließ en : 
Fü r cl en Ankauf von 3000 Stück Klinkerziegeln 

durch den s tädtischen Wirtschaftshof bei der Firm a 
C. Bergmann laut deren Anbot wir d cl er Betrag von 

S 11.000.-
bei der V.P . 601-55 a . oH. VII /h/\. freigegeben . 

Gem äß § 51, Abs. 3, des Gem eindestatutes für die 
Stadt. Stey r wird der Magis tra t w egen Dringlichkeit 
zur sofortigen Durchfüh rnng dieses Beschlusses er
mächtigt." 
24 ) fiAG- lal U/54 AnkanI cinl's Pud1-

St.\Vi-H of Mo101To ll e 1·s . 
,,De r Gemeinderat wolle beschließen: 
Für den Ankauf e in s Pu chmoto r roll ers cler Type 

125/ RL bei der Fa. Brüder Proske, Steyr, la ut deren 
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Anbot zur Ver wendung des städtischen Wir tscha.fts
hofes wird ein Betrag von 

S 8.000.-
bei der V.P. 724-96 oH. VII / bA. fr eigegeben." 
25) ö AG -1482/ 54 A nkauf e ines Stcyr-Diesel-

St.Wi-Hof ({ipp wagPns . 

,,Der Gemeinder a t w olle beschließen: 
Ji'ür den Ankauf eines Steyr-Diesel-LKW (Kipp

wagen ) für Zwecke des städtisch en Wirtschafts
hofes wird ein Betrag von 

S 128.0UO.-
bei cle r V.P. 724-D5 aoH . freigegeben. 

Der bisher in Verwendung gestandene Klöckn er
Dcutz-Lkw. is t a n den Meistbie tenden zu ver
äu ßern ." 
2(i} ü J\ G - 21 40/ 54 J<Ji 111' 1· it•d 1111 g- des l,agc 1"11la lzes. 

S t. \V i-H oJ 
,,Der Gem einder a t wolle beschließ en: 
F'ür die Errichtung eines Zaunes zur Einfriedung 

cl cs Lagerplatzes d es s tüdtischen W irtschaftsho fes 
wird e in Bet rag von 

S 12.000.-
bc i de r V.P . 601-90 o. H . freigegeben . 

Die Arbeiten werden durch den s täcltischen ·wirt- · 
schaftshof in Eigenregie ausgeführt." 

lch bitte Sie, diesen Anträgen före Zustimmung 
zu er teilen. 

"1-\gm ln g . SLeinl.Jre ·her: 
E s erfolgen keine Gegen einwendungen. Die An

träge sind einstimm ig angenommen. 
lfüte, H err Kollege Stahlschmid t, zum nächsten 

_!' un kt cler T agesorclnun g 1 

B e ri c ht e r s tatt e r: 
Hla dt, ·a t F1·it-ch-ieh S tahl s <· h III i cl t : 

27) Zi l. 4746/50 An sehaffung der r estlichen E in
deht nngsgegcns tänd e .ffü· das n eu e 
A III tsg<' bfüulc. 

W erte r Gemeinder a t! 
Der ern te Antrag betr ifft die An schaffun g der rest-

1 ichen J:D inricl1tung für clas n eu Amtsgebäude in 
<! et· R cltenbacherga. e. 

i)cr Fina nz- un l Re htsausschuß s tell t folgenden 
Antrag: 

,.Der Gemeinde ra t wolle beschließe n: 
Der für diver se Büro inrichtungsgegenstände des 

nc'uen Amtsgebäudes in der Re-d tenbachergass m it 
lkschluß des Gemeinderates vom 13. 11. 1!)53 für 
das Rechnungsjahr 195'3 bereits fr e igegeben gewe
sene, ,i eclo h nicht konsumierte Be trag von 

8 11.300.-
wircl neue rli ch als au l3erplanm~ißige Ausgabe bei 
V.P. 500-95 aoH. bewillig t. 

Die Decl<.ung is t durcl1 E n tnahmen aus Rücklagen 
vorzu nchn1en." 

Ich bi tte um die Annahme. 
Bgm . Ing. Steinbreche r : 
Es erfolgt keine Wortmeldung, cler Antrag is t ein

stimmig angenommen. 
Stadtra t Friedrich Stahlschmid t: 

28) ZI. 4746/50 n ,cstallwickluug und Vo1·platz
gl's lilUu11g· IJt'im Nuul,au ck :-; A mb
g cbiiucl !'s. 

Ein w e ite rer Antrag beh a ndelt clic Vorplatzgesta l
tung uncl. die Restabwicklung der Arbeiten beim 
neuen Amtsgebäude in de r R edtenbacher gasse. E s 
handelt s ich vor allem um die Pflas terung der Geh
steige, F'undie ru ng rl e r neuen Einfriedung, der Na
tur teinsockel und Sä ulenherstellung sowie Errich
tung eines L ä rchenlJretter zaunes und Telefonkabel
ver legung. 

Der Antrag cles Stadtrates la ute t: 
,,Der Gemeinderat wolle beschließ en: 
Für die R es tabwicklung cle r au dem Bau des 

Amtsgebäudes in der Redtenbachergasse noch of
fenen und weiters durch die Vorplatzgestaltung vor · 
diesem Gebäude zusätzlich veru r sachten Kosten 
wird eine außerplanmäßige Au sgabe in Höhe von 



S 50.000.-
bei der V.P. 500/95 aoH. bewilli1gt. 

Die Deckung erfolgt cl'urch Entnahme aus Rück
lagen. 

Gemäß § 51, Abs. 3, des Gemeindestatutes für die 
Stadt Steyr wird der Magistrat wegen Dringlichkeit 
zur sofortigen Durchführung dieses Beschlusses er
mächtigt." 

lch bitte um die Annahme. 
ßgrn. Ing. Steinbrecher: 
Es erfolgt keine Gegeneinwendung; auch dieser 

Antrag ist einstimmig genehmigt. 
Stadtrat Friedrich Stahlschmidt: 

2!)) \'c1·kR -1065/54 Vei·kehrssichernng des 
H1·11ckm•q1latzcs . 

Der dritte Antrag schließlich behandelt die Ver
kehrssicherung des Brucknerplatzes. Es ist notwen
Glig geworden, bei der Kreuzung Promenade
Redtenbachergasse bzw. Leopold-Wernd'l-Straße die 
Fußgänger durch Anbringung von Ketten und Ab
grenzung der Gehsteige zu schützen. Hiezu werden 
260 Stück Straßennägel uncl 8 lfm Kettenschut?.
geläncler benötigt. Der Antrag des Stadtrates lautet 
daher: 

,.Der Gemeinderat wolle beschließen : 
Für clie Verkehrssicherung auf d'em Bruckner

platz in Steyr (Anlegung von Schutzwegen u. F'ahr
bahnteilern durch Einschl agen von Straßennägeln 
und Anbringung ei nes Schutzgeländers) wird ein 
Betrag von 

S 8.500.-
bei der V.P. 661-512 oH. J 11/bA. freigegeben . 

Die Arbeiten ·werden clurch den städlischen Wirt-
schaftshof durchge[i.ihrt." 

lch bitte auch 'hier um clie Anna hme. 
Bgrn. Ing. Steinbrecher: 
Nachdem keine Wortmelclung erfo lgt, ist auch 

dieser Antrag einst immig angenommen. 
Ich bitte Herrn Kollegen Lautenbach zum näcl1-

sten Punkt der Tagesordnung. 
Beric ht erstatter: 

Staclt1·at Gl•o,·g La II t. <· 11 h a 1· h : 
30) Bau 5 - 520($/53 E1·gfü1z11ng cl<'s G1·m!'i1tdl'l'al1<

beschlusscs bct.i- . di e Enkhtung 
von Notwol1111111 g1• 11 i11 d e,· 
N (•111<t1·a Be. 

Hobel' Gemeinderat! 
Ich e rinn ere an eine der vorhergehenden Sitzun

gen des Gemeinderates, wo bereits mitte ls Dring
lichkeitsantrages zur Durchführung eines Bauvor
habens, und zwar eines Laubenganghauses mit un
gefähr 24 Einzelräumen, rli e eben faJJ s oine Koch
nische beinhalten, eine Million Schilling bereitge
stellt wurden. Zufolge dieses Bauplanes, der erwei
tert werd'en soll, da s ich aur Grund de l' gei.i nderten 
Kalkulationsgrundlagen u. der r ationell eren Durch
führungsweise eine güns tigere Kostenlage ergeben 
wü rde, sollen nun 48 Wohnungseinheiten zur Er
richtung k,ommen , und zwar durch Erhöhun,g des 
Kostenaufwandes von einer Million Schilling au r 
1,3 Mill. Schi lling. Das Laubenganghaus 'oll aur der 
Parzelle 727/10, KG. Steyr, das ist in der Nbihe des 
Krankenhauses, errichtet werden. Der Stadtrat ha t 
in seiner letzten Sitzung di e Genehmigung zur Er
höhung der Kostensumme erte il t und legt dem Ge
meinderat folgenden Antrag vor: 

,.Der Gemeinderat wolle beschließen: 
In Ergänzung des Gemeinderatsbeschlusses vom 

22. 12. 1953, Bau5-5206/53, wird für den Bau von 
weiteren Notwohnungen der Betrag von 

S :J00.000.-
aus V.P. 620-95 aoH. 1954 freigegeben, sodaß sich 
der für die es Bauvorhaben fre igegebene Betrag 
auf S 1,300.000.- erhöht." 

Ich glaube, über die Notwendigkeit dieses Bau
vorhabens, trotz der anderen in Gang befindlichen 
Bauvorhaben in Steyr, dje ja be. anders im näch
s ten Jahre zu erwägen sind, kein weiteres Wort 
verlieren zu müssen. 

Ich bitte daher um die Genehmi.gung. 
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.Hgm. Ing. Steinbrecher: 
Wird zu diesem Antrag das ·wort verlangt? Dies 

ist nicht der Fall, der Antrag ist daher einstimmig 
angenommen . 

Stadtrat Georg Lautenbach: 
:J L) Hau 5 - 5840/53 Ans bau des Rathaus

Siidtl'aktes. 
Der nächste Antrag betrifft den Ausbau des Rat

haus-Südtraktes. Durch die gerade in den letzten 
.Jahren zunehmenden umfangreichen Verwaltungs
agenrlen der Stadtg,emeinde, die mit den vielen 
Tätigkeitsbereichen in Zusammenhang stehen , ist 
es auch erforderlich, all e Möglichkeiten der Raum
gewinnung auszuschöpfen, und zwar nicht nur 
d urch Neubauten, wie es das Gesundheitsamt dar
stellt, sondern auch durch Ausbauten hier im Rat
hausgebäude, um dadurch eine bessere zentrale Zu
sammenfassung der Verwaltungstätigkeit zu er
zielen. Entsprechend dem vorliegenden Amtsbericht 
besteht die Möglichkeit, durch d'en Ausbau des Süd
traktes des Gebäudes weitere vier Büroräume zu 
gewinnen. Die Kosten würden S 300.000.- betragen. 
Auch hiermit hat sich der Stadtrat in seiner letzten 
Sitzung befaßt und legt dem Gemeinderat nun fol
genden Ant rag vor: 

,.Der Gemeinclerat wolle beschließen: 
Für den Ausbau des Südtraktes cles Steyrer Rat. 

hauses zwecks Unterbringung weiterer Amtsräum
lichkeiten wird ein Bctra,g von 

S 300.000.-
hei der V.P. 010-95 aoH. freigegeben." 

Ich bitte auch hier um Ihre Zustimmung. 
Bgm. Ing. Steinbre her: 
Es erfolgt kein' ·wortmeldung, claher i.st der An

trag einst immig angenommen. 
Stadtrat Georg Lautenbach: 

:32) Fon,t -1046/54 A uffol'stung (les Urn11n en
seh11tzgcbictcs 1'1ittcnlictach im 
.Jal11·1· 1954. 

Wi e a lljährlich , soll auch heuer ein e w itere Aur
furstung des Bru nnen sc hutzgehietes in Mittertietach 

rfolgen. D r Stadtrat legt dem Gemeinderat fo lgen
den Antrag vor: 

,.Der Geme,inderat wolle beschließen: 
Für cl ie Aufforstung des 11ru nnenschu tzgebictrs 

cler Statltgem incle Stey r in Mi tterclietacJ1 (An kau r 
von F'orstpflanzen, Einsetzen derselben uncl sonsti
ge Nebenleistungen) wird ein ßetrng von 

H 42.000.-
bei der V.P. 822-80 oH. V l/bA. rrcigegclien. 

Gemäß § 51, Abs. 3, des Gemeinclestatutes wi rd 
cler Magü,Lrat wegen Dring lichkeit :,; ur so fortigen 
Durchführung dieses J'esch lu sses ermächtigt." 

lch bitte um die Genehmigung. 
Rgm . lng. Steinbrecher: 
Da keine Wortmeldung erfolgt, ist der Antrng 

ein stimmig angenomm en. 
Alle diese Anträge uncl die Art, wie der Gemeinde

rat sie er lecligt, s incl charakteristisch für Steyr. ln 
a llen ancler n Stäclten und OrLen wurden große 
1, este ge feiert durch den „Tag des l:3aumes"; wir 
haben Hunderttausende von Bäumen dort gepflanzt., 
in Bescheidenheit, wie es notwenclig ist, ohne Re
klame, und so wollen wir es weiter m achen. 

Bitte, Herr Kollege Moser, zum nächsten Punkt. 
Ber i c ht e r statte r : 

Stadtrat August J\11 o s e ,. : 

33) Bau 4- 5018/ 53 Vo1·na h m e von l'1·obcboh1·u11-
gen fii ,· die geplante Enns
briicke. 

Sehr verehrter Gem eind erat! 

Die Gemeindeverwaltung hat, cl'er Entwicklung 
der Stadt und den VerkehrsbedürfnLssen Rechnung 
tragend, den Bau einer neuen Ennsbrücke geplant . 
Um die Vorarbeiten zu ermögLichen, liegt nun fol
gender Antrag des Stadtrates vor: 

,,Der Geme,inderat wolle beschließen: 
Zum Zwecke d'er Vornahme von Probebohrungen 



als Vorarbeit€n für den Bau der neuen Ennsbrücke 
wird ein Betrag von 

S 70.000.-
bei der V.P. 665-90 aoH. III/bA. freigegeben. 

Die Vergabe der Arbeiten erfolgt laut Anbot an 
die Firma Hamberger." 

Ich bitte um die Annahme dieses Antrages. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Es erfolgt keine Wortmeldung. Der Antrag ist 

e instimmig angenommen . 
Stadtrat August Moser: 

:M) Bau 6- 4567/53 Ergänzung des GenH'inclerats
b!'sl'l1tusscs bct1·. (l cn Bau clcs 
HaupLkanals auf der Ennsleite. 

E s li egt. ein weiterer Antrag vor , der den Bau des 
Hauptkanals bis zur Schule und zum Wohnhausneu
bau auf der Ennsleite vorsieht. Der Antrag des 
Stadtrates lautet: 

,,Der Gem einderat wolle beschließen: 
_,Im Nachhange zum Gemeinderatsbeschluß vom 

13. 11. 1953, womit S 150.000.- für den Hauptkanal
bau zum Schul- und Hausneubau auf der Ennsleite 
freigegeben wurdie, wovon jedoch im vergangenen 
Rechnungsjahr nur S 60.000.- verbraucht wurden, 
wird nunmehr zum selben Zwecke der Restbetrag 
von 

S :t40.000.
bei V.P. 71 ,3-90 aoH. freigegeben. 

Gemäß § 51, Abs. 3, des Gemeindestatutes für die 
Stadt Steyr wird wegen DringJ.ichkeit der MagistraL 
zur Flüssigrnachung des Betrages ermächti.gL. " 

Ich bitLe um clie Annahme des Antrnges. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
E s erfolgL Jcei ne Gegeneinwencl'Un.g. Der Antrag 

is t einstimmig angenommen. 

Bitte, Herr Kollege Hochrnayr! 
Ber i c hL r s Latter: 

GPrncinclP1·at .Josef 1-l o c h m a y l": 
35) Bau 3- 2215/54 Asphaltil'rung dl's Pfeffcd

bcrgcs. 

Werter Gemeinderat! 
Zur Verbesserung des Straßennetzes liegen fol

gende Anträge vor. Der erste Antrag des Stadtrates 
lautet: 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für die Asphaltierung des Pfefferlberges in Steyr 

wird ein Betrag von 
S 50.000.-

bei der V.P. 661-512 oH. freigegeben. 
Die Vergabe der Arbeiten erfolgt zum Anbots

preis an d'en städtischen Wirtschaftshof. 
Gemäß § 51, Abs. 3, des Gemeindestatutes für 

die Stadt Steyr wird der Magistr a t infolge Dring
lichkeit zur sofortigen Durchführung die es Be
schlusses ermächtig t." 

Ich bitte um Ihre Zu stimmung. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Zu dem Antrage erfolgt keine Wortmeldung, da

her ist dieser einstimmig angenommen . 
Gem.-Rat .Josef Hochmayr: 

36) Bau 3 - 2233/ 54 Asphaltierung de1.· änffol·en 
Fabrikstt·aße. 

Der näch!:lte Antrag des Stadtrates lautet: 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für die Asphaltierung der äußeren F abrikstraße 

vom Direktionsberg bis zum Konsumsteg wird ein 
Betrag von 

S 85.000.-
bei der V.I . 661-512 o. H. freigegeben. 

Die Vergabe der Arbeiten erfolgt zum Anbotprei ' 
.an den städtischen Wirtschaftshof." 

Ich bitte auch hier um die Annahme. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Auch hier erfolgt keine Gegeneinwendung, daher 

fat der Antrag einstimmig angenommen. 
Bitte, H err Kollege Maurer! 
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Berichterstatter: 
Gf' 111cinclcn1t Alois Maure l": 

37) Bau 3 - 459/53 Verbreiterung Der Staffel
rnay1·straße. 

Sehr geehrter Gemeinderat( 
Ebenfalls zur Verbesserung des Straßennetze~ 

liegen zwei weitere Anträge vor. Der erste betrifft 
die Verbreiterung der Statrelmayrstraße als Ver
pflichtung au s dem Kaufvertrage Mayrpeter, und 
lautet: 

,,Der Gemeinderat wolle beschließ€n: 
Zur Verbreiterung der Staffelmayrstraße beim An

wesen Mayrpeter, welche in Erfüllung der diesbe
züglichen im Kaufvertrage zwischen der Stadtge
meinde und den Eheleuten Mayrpeter übernomm e
nen Verpflichtung erfolgt, wird ein Betrag von 

S 13.000.-
bei cler V.P. 661-512 o. H. III/bA. freigegeben. 

Die Arbeiten werden durch den städtischen Wirt-
schaftshof durchgeführt." 

Tch bitte um Annahme des Antrages. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Es e rfolgt keine Wortmeldung, der Antrag ist ein

stimmig angenommen. 
Gem.-Rat Alois Maurer: 
38) Bau 3- 4 22/54 Ausbau cler Postbofstt·aße. 

E in weiterer Antrag des Stadtrates, den Ausbau 
der Posthofstraße betreffend, lautet: 

,,Der Geme.inclerat wolle beschließen: 
Für den Ausbau der Po thofstraße wird aus V.P. 

662-937 o. H. der Betrag von 
S 110.000.

freigegeben. 
Die Arbeiten sind dem städtischen Wirtschaftshof 

zur Durchführung zu übertragen. 
Gemäß § 51, Abs. 3, des Gemeinclestatute für die 

Stadt Steyr wird der Magistrat zum sofortigen Voll
zug dieses Beschlusses ermächtigt." 

.lch bitte um Annahme des AnLrages. 
Bgm. l ng. SLeinbrecher: 
Auch hier ist keine Wortmeldung erfolgt, der An

trag ist einstimmig angenommen. 
Bitte, Kollege Ing. Pönisch! 

Berichterstatter: 
G1'111einclci-at Dipl.-Ing. Johann P ö n i s c h : 

Werter Gemeinderal! 
Wie in den vergangenen Jahren, wird auch in 

diesem Jahr die Verbesserung der Straßenbeleuch
tung fortgesetzt. Alle diese Ausgaben sind ja be
r eits im Voranschlag 1954 vorgesehen und wurden 
in den Stacltratssitzungen vorgenehmigt. Sie liegen 
nun dem Gemeinderat zur Beschlußfassung vor. Es 
sind sieben Anträge und ich w erde alle diese An 
träge gleich nacheinander zur Verlesung bringen. 

Der erste Antrag des Stadtrates lautet: 
39) E n - 1891/54 Beleuchtung cler J{laar-, Rolu·

aucr-, Derfliugcr-, Großmann- und 
P cuselstraße. 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für die Herstellung einer Stra ßenbeleuchtung in 

der Klaar-, Rohrauer-, Derflinger-, Großmann- und 
Pense lstraße in Steyr-Münichholz wird der Betrag 
von 

S 87.000.-
be i der V.P. 711-91 o. H. freigegeben . 

Die Vergabe der Arbeiten erfolgt zum Anbots
preis an die Elektrofirma Berger, Steyr. 
40) 'ZJ. 5.l/52 Beleuchtung der PunzerstraJlc. 

Der nächste Antrag ist gleichfalls vom Stadtrate 
vor.gelegt. 

,,Der Geme.inderat wolle beschließen: 
F'ür die Straßenbeleuchtung in der Karl-Punzer

Straße im Abschnitt zwischen Robert-Koch-Straße 
und Augus t-Hilber-Straße wird der Betrag von 

S 59.500.-
bei V.P. 711-91 o. H. fre,igegeb€n. 

Die Installationsarbeiten sind auf Grund der An
botseröffnung vom 30. 3. 1954 der Firma Lamplmayr 
zu übertragen. 



Gemäß § 51, Abs. 3, des Gemeindestatutes für die 
Stadt Steyr wird der Magistr at zur Durchführung 
dieser Arbeiten und Anweisung der notwendigen 
Mittel n ach Maßgabe des vorstehenden Beschlusses 
ermächtigt." 
41) En -1007/54 ßelcuchtun\!!; dci· Duclnn t- und 

Eisenstrnße, des ßel'gei·. und des 
PacldlCl'Wegcs. 

Der dritte Antrag behandelt die Beleuchtung der 
Duckart- und Eisenstraße sowie des Berger- und 
Paddlerweges. 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für die Verbesserung der Straßenbeleuchtung auf 

ein er Teilstrecke cler Duckartstraße-Eisenstraße so
wie auf dem Berger- und Paddlerweg wird' ein Be
trag von 

S 65.000.-
bei der V.];>. 711-91 o. H . III/bA. freigegeben. 

Die Vergabe der Arbeiten erfolgt laut Anbot an 
die Firma Berger." 

42) Eu - 1919/53 Beleuchtung cl e 1· l\'Jay,·sticge. 
Zur Beleuch tung der Mayrstiege liegt folgender 

Antrag vor: 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für die Anbringung neuer Beleuchtungskörper an 

der Mayrstiege und die clamit zusammenhän genden 
Arbeiten wird ein Betrag von 

S !'i.700.-
bei der V.P. 711-91 o. H. freigegeben. 

Die Vergabe der Arbeiten erfolgt laut Anbot an 
die Firma Lamplmayr. 

Gemäß . § 51, Abs. 3, des Gemeindes tatutes für cUe 
Stadt Steyr wird der Magistrat wegen Dringlichkeit 
zur sofortigen Durchführung dieses beschlu sfies er
mächtigt." 
43) J<Jn -1547/54 Vcrlcgunl-\· ei nes Stl'alknbcleuC'.h

tungslrnlwls in cl c l' \Vokl'als traße. 
Weiter liegt ein Antrag zu, · K abelverlegung in 

der Wokralstraße vor. Di se r i\ntn 1g is t gle ichfall s 
vom Stadtrat gestellt. 

,,Der Gemeinderat woll e hesc hli e f3cn: 
Die Bürgermeisterentschlie ßung vom 25. 3. 195,1, 

womit für die Verlegung e ines Straßen be leuchtung:-;
kabel:-; in der Wokrals traße zwischen cl n [Hius 1·11 
Nr. 14-22 ein Betrag von 

S 11 .500.-
b i der V.I. 711-91 o. H. 111/bA. l'r ig geh n wurde 
und <..lie Kabelverlegung der lfa. Elektrolx1u AG. in 
Steyr sowie die Grabarbeiten <I CI' F'a. Leon ha rcl irn 
Einv rnehmen mit dem E-Wel'k Stey r übertl'agen 
wurden, wird nachträglich gen ehmigL." 

Bgm. [ng _ Steinbrech r : 
Ditte, wünscht zu diesen Hc le uc:htungsa n trägc n 

jemand das WorV Die i ·t nicht de r J~a ll. Die An
träge sind daher alle eins timmig a ng nommen. 

Gem .-Rat Dipl.-Tng. J ohann Pön i:-;c h: 
E s liegen n och zw ei we iter i\nträge vor, u. zw. 

befaßt sich cler eine A ntrag mit cl c r An cha ffun g 
von Kabelarmatu r en und der zweite m it e inem 
Kabel ankauf bei cler Firma Fe llen & Gui ll eaurnc. 

Der näch s te Antrag la utet: 

44) l<J n - 1968/54 A.nkau[ von J{ alwlan11at11t·c 11. 

,,Der Gerneinder aL woll beschli e f.\ n: 
F ür den Ankauf von KabelarrnaLurcn nach Maß

gabe der Au sschreibung de· Stacltbauamte vom 
27. 3. 1954 und auf Grund der Anbotse röfl'nung vom 
31. 3. 1954 bei der Firma Kabel- und Drahtwerke in 
Wien wird der Betrag von 

S 22.100.-
lie i V.P. 711-90 o. H. fr rLgeg hen ." 

45) Eu - 2003/54 l(ahdankauf 1954. 

Der le tzte Antrag des Starlt r,1tes vom 27. 'L 1954 
hat folgenden Wortlaut: 

,,Der Gemeinderat wolle besc l11ießen: 
Zur Durchführung des Verkabelungsprogra mmes 

1954 wird für den Kabe lanka uf' e in Betrag von 
S 124.000.-

bei der V .P. 711-90 o. H. fr eigegebe~1 uncl e in e über-

48 

planmäßige Ausgabe in der Höhe von S 1.900.- bei 
derselben V.P. bewilligt. Die Deckung dieser über
p lanmäßigen Ausgabe erfolgt durch Mehreinnah
men bei d'en allgemeinen Deckungsmitteln. 

Der Ankauf erfolgt zum Anbotspreis bei der Fir-
ma F elten & Guilleaume, Wien ." 

Ich bitte um Annahme au ch dieser Anträge. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Auch diese Anträge sind einstimmig a ngenom

men. 
Bitte, Herr Kollege Franek! 

Berichter s tat t -e r : 
Gemciuclcrat Vinzenz Fr an c k: 

(in Vertretung von Gemeinderat Josef Pöschl) 
Sehr verehrter Gemeinderat' 

In weiterer Fortführung des Wasserleitungsbau
programmes liegen einige Anträge vor, und zwa r: 
46) öAG. 4354/54 Wasscdeitulllgsbau zum Schu l

Wassci:wedc neubau auf clei· Ennsleitc. 
Antr ag des Finanz- und Rechtsausschusses: 
Gemäß § 49 (8) des Gemeindestatutes für die 

Stadt Steyr wird die Bürgermeis terentsch ließung 
vom 9. 12. 1953, welche lautet: 

„Wegen Dringlichkeit wir(] für die Verlegung 
einer Wasserleitung von der Bahnhofstr a ße zur 
neuen Schule auf der Ennsleite der Betrag vo n 

S 250.000.-
(aussehließlic h der Rohmaterialkosten, welche be
reits aus Haushaltsmitteln für die ·wasserleitung 
angekauft wurden) bei V.P. 725-97 a. o. H. bewilli.gt. 
Die Deckung hat durch Zuführung aus clem ordent
lichen Haushalt, und zwa r aus clen 1\/1 'hreinnahrn en 
bei den allg m ein en Decl ungsmitteln, zu erfolgen . 
Die Vergabe der Arbe iten l1at n ac h Maßgabe <l es 
Angebotes vom 25. 9. 1953 an di Fa. OaumeiStC' l' 
Franz Adami zu erfol gen." 

nachträglich I en eh m igt." 
l. c l1 bitte um Annahme. 
Bgm. Ing . Steinbrecher: 
D r Antrag is t in s timrn ig a ngenommen . 

Gem.-Rat Vinzenz Franek: 
47) öAG. 1070/ 54 \Vassel'll'itu11µ;s ba11 zu d1111 Not-

\Vassenvct'lc wohnunp;cn in cl1•1· Ncusti·aß1•. 
Der nächste AntrcJg des Stadtra.Le$ hutet: 
,,Der Gemeinderat wolle besch ließen : 
Fü r eile Was d eitungsve rl egun g in cler Stein 
lcls traf3e zu m Lädti. eben Obj kt Lau bengangh aus 

wir l e in Retrag v n 
8 :12.000.-

b i der V.P. 725-95 a. o. H . Hl /bA. l're igegcben . 
Die E r 1- und l aumeis Lerarbeiten hi e für werden 

an clie l<'irrna J-Tirschb -rger v rgeb n. 
Gemäß § 5 1, Ab .. 3, des G meinde tatutes l'ül' die 

taclt Steyr wird der Magistrat wegen Dringlichkeit 
zu r sofortigen Durchführung dieses Beschlu ·ses er
m ächtigt." 
48) öAG - 7!)9/54 ,vassc1·kit1111gsvcl'lc~trng am 

\Vassonvci·k Untc,·en Schilhv~ . 
Der nächs te Antrag ist ebenfalls vom Stad trat ge

.s tellt uncl la ute t: 
,,Der Gemeinderat wolle h schließen: 
Für die W asserle itungsverl gung am unteren 

Schifiweg zum Zwecl<e des Anschlusses cler Häuser 
unter Schiffweg 5, 6, 7 und 8 an die städl. Wa sse r
le itung wird ein Betrag von 

S 27.000.-
bei der V.P. 725-95 aoH . freigegeben. Zur Deckung 
cler clamit verbundenen Au slagen trägL die E nns
kraflwerke AG. durch Kostenbeitrag bei." 
40) öAG - 1912/54 Ankauf VOJ1 \Vassen1ählcn1. 

\Vasscrwel'lc 
Schließlich liegt noch ein Antrag auf Ankauf von 

\i\Ta erzähle rn vor. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für den Ankauf von 100 Stück Wasserzäh lern der 

Type „Kosmos" bei der Maschinen- und Was er
messerfabrik Bernhardt's Söhne in Wien zum An
botspr eis von S 364.50 pro Stück, sowie we iterer 



100 Stück Wasserzähler der Bauart OeMNZ bei der 
Fa. Siemens & Halske Ges. m. b. H. zum Anbots
preis von S 352.- pro Stück wird ein Betrag von 

S 72.200.-
bei der V.P. 725-95 o. I-I. fre.igegeben." 

Ich bitte um Annahme dieser Anträge. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 

Auch hier erfolgen keine Gegeneinwände. Die 
Anträge sind alle einstimmig angenommen. 

Bitte, Herr Kollege Sieberer' 

Berichter s tatter: 
Gcmeincle1·at Michael S i 1• b c 1· e ,. : 

.·werter Gemeinderat! 
50) 'Zl.1186/52 übcl'lwhmc dt•r \Vasse1·lt>itung· in 

de,· Siedh1111J<~ Sehliisselhof in dcu 
Besitz de ,· Stadtg·cmcindc. 

Antrag des Finanz- und Rechtsausschusses: 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Der Übernahme der ·wasserleitung in der Schlüs

selhofsi dlung in das Eigentum und damit in die 
Betreuung der Stadtgemeinde Steyr zu den in dem 
Entwurfe einer von allen Siedlern und der Gemein
nützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft 
,,Wohn tätte" e. G. m. b. H. in Linz zu unterzeich
nenden Erklärung enthaltenen Bedingungen wird 
zugestimmt. 

Allfä llige Kosten dieser üb rnahme sind dem or
dentlichen Jclausl1altc „Betrieb und .1!.:rhaltung des 
Wasserwerkes" zu entnehmen." 

Wenn Sie nun wünschen, o werde ich diese Be
dingungen vorlesen, sie sind vier Seiten lang uncl 
beinhalten jene Verpflichtungen, die normalerweise 
alle anderen Abnehmer von Wasse i- leis ten müs en, 
doch glaube ich, daß es unnötig is t, diese Punl<te 
zu verlesen. 

Ich bitte um Annahme clcs Antrages . 
Bgm. fng. Steinbrecher: 
Ein e G gencinwenclung is t nicht erfolgt, der An

trag ist daher ci nsli mm ig angenommen. 
Die Erklärung zu Zl. 1J8G/52 hat folgenden ·wort

laut: 
,,E r k 1 ä r u n g. 

Am 10. 3. 1952 stellte der Siedlerverein clcr Ort -
gruppc „Schlüsselhof - Steyr" an die StadLgemeirnle 
das Ersuchen, die Wasserleitung der SchlUsselhof
si.edlung in den Besitz der SLadLgemeind zu über
nehmen. 

Auf Grund dieses Ansuchen s soll nunmehr mit 
1. 7. 1954 das bcs tehen(lc Wasserleitung netz in der 
Schlüssclho[siecllung, und zwar soweit es unter der 
·Gürtler-, Fachschul-, Röse t[cld- und Gastcigcrs traße, 
der ur rga. sc, d r Mauritius-, Wick'hoff- und Sport.
platzs lraße, cles Steinwändwegcs u. der Hayberger
straßc verlegt is t, in den Be itz und die Erhaltung 
der Stacltgerneincle Steyr übernommen werden. 

Die Wasserversorgung wird in dem Umfange 
weiterbelr ieben wie bisher, und zwar zu den Be
dingungen, wie sie das Wass rrcgulativ für die 
Stadt Steyr vorsieht. Mil dieser Übernahme sind ge
wisse betriebs- und verwaltungsmäßige Änderungen 
verbunden, die dlie Zustimmung der Wasserabnelt
mer erfordern, die auch die Bestimmungen cles 
Wasserregulativs für die Stadt Steyr anzuerkennen 
haben. · 

Die unterfertigten Wasserabnehmer erteilen ihre 
·verbindliche Zustimmung zu nachfolgender Re.gc
lung mit ihrer Unters,chrifl und nehmen außerdem 
zur Kenntni , daß eine Betriebsübernahme der 
"\\'asserleitung erst dann erfolgen kann, wenn alle 
Wasserabnehmer die einheitlichen Richllinien ver
bindlich zur Kenntnis nehmen uncl im vollen Um
fange nachstehenden Bedingungen zustimmen. Als 
"\;\ias erabnehmer gelten alle am beschriebenen Was
serleitungsnetz angeschlossenen Intcrcss,enlen, ob 
sie mm Mitglied der Gemeinnützigen Wohnungs
und Siedlungsgenossenschaft „Wohnstätte" in Linz 
-oder des Siedlervereines Steyr, Ortsgruppe Schlüs
selhof, oder einer anderen sich m it •der Wasserver
sorgung beschäftigenden Vereinigung sind oder 
nicht. Die mit der Übernahme der Wasserleitung 
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verbundenen Änderungen oder Verpflichtungen 
sind sowohl von den Genossenschaftsmitgliedern 
wie auch von den übrigen Wasserabnehmern anzu
erkennen . 

1. ) Mit Übernahme der Wasserversorgung der Sied
lung Schlüsselhof durch die Stadtgemeinde 
Steyr hört jede Tätigkeit jener Organisation 
auf, die bisher die Wasserversorgung aller 
Wasserbezieher in der Siedlung Schlüsselhof 
betreut hat. Die gesamte Hauptleitung, ein
schließlich aller Betriebseinrichtungen, jedoch 
jedoch ausschließlich der Anschlußleitungen, 
gehen endgültig in das Eigentum der Stadtge
meinde über. Dieselbe hat für die Instandhal
tung bzw. Instandsetzung dieser Leitung auf 
eigene Kosten zu sorgen. 

2.) Das von der Stadtgemeinde Steyr zu überneh
mende Leitungsnetz muß in betriebsfähigem 
Zustand und dicht sein. Alle Mängel und Feh
ler, welche nach Übernahme auftreten, behebt 
die Stadtgemeinde auf ihre Kosten. 

3.) Alle Leitungen von der Hauptleitung weg zu 
unbebauten oder bebauten Grundstücken ein
schließlich des Anschlusses verbleiben im Pri
vateigentum und sind von den jeweiligen 
Ei,gentümern zu errichten bzw. zu erhalten. 

4.) Tn unmittelbarer Nähe jeder Anschlußste~ie 
muß ein gut funktionierender Straßenabsperr
schieber mit einem Strnßenlrnsten vorhnnden. 
sein. Bet Fehlen eines solchen Absperrschie
bers hat cler jeweilige Eigentümer für den 
Einbau eines solchen auf eigene Kosten zu 
rnrgen. 

5.) Vor jeder Entnal1mestellc aus dem aus clem 
Leitungsn etz muß ein Wasserzähler vorhan
clen sein. Wenn kein solcher Wasserzähler vor
handen i.st, hat clcr Liegenschaftseigentümcr 
clie für den Einbau eine solchen notwendigen 
Vorarbeiten selbst bzw. aus eigenen Kosten zu 
tragen. Die Kosten des Zählereinbaues selbst 
trägt die Stadtgemeinde. Vor uncl nach dem 
Zähler muß die Leitung absperrbar sein , da
mit eine Auswechslung des Zahlers jederzeit 
leicht bew rks telligt werden kann. 

6.) Die vorhandenen Zähler gehen in das Eigen
tum cler Stadtgemeinde über. Die Zähler we1·
clen ausgebaut, gereinigt, nachgeeicht und so
weit möglich, cjncr Wicclcrvcrwenclung zuge
führt ocler durch neue Zähler ersetzt. 
Die mit dem Aus- oder Einbau s owie mit der 
Reinigung oder Nacheichung verbundenen Ko
s ten trägt die Stadtgemeinde. Die Was ·erabnel1-
mer haben lediglich für die Zäh lerbeisLellung 
die nach dem Gebührentarif festgesetzten ZUh
lermietcn zu lei s ten . 

7.) Jede Wasserentnahme oder auch nur die .iVlög
lichkeit zu e iner solchen vor dem Zähler ist 
verboten. Alle Entnahmestellen -oder Rohrab
zweigungen müssen nach dem Zähler ange. 
bracht sein. Wenn Fehlanschlüsse (cl. s. Ent
nahmes tellen vor dem Zähler) bestehen, so 
müssen dieselben von den Liegenschaftseigen
tümern den Vorschriften entsprechend abge
ändert werden. 

8.) Der Wassermesser rriuß unbedingt in einem 
frostsicheren Raume untergebracht und jeder
zeit zwecks Ablesung des Wasserverbrauches 
zugänglich sein. 

9.) Die zukünftige Wa,sserabgabe kann nur nach 
den Be ·timmungen cles Wasserregulativs iür 
clie Stadt Steyr in der jeweils geltenden Fas
sung erfolgen, wie sie für das gesamte Stadt
gebiet gelten. Der Wasserverbrauch wird aus
nahmslos mittels Wasserzählern gemessen und 
vierteljährlich mit clem derzeit geltenden Was
serzins von 80 gr per m~ zuzügl ich der Was
serzählermiet nach Zählergröße im Viertel
jahr verrechnet. 
Für Wohn- und Amtsgebäude, Geschäfts- uncl 
Gewerbebetriebe erfol gt die Abgabe von Was-



ser ausschließlich nach Abmaß durch Wasser
messer; für den dturch Wassermesser kontrol
lierten Mindestverorauch bis 50 m3 bildet diese 
Ziffer d ie unter allen Umständen zu bezahlen
de Minimalgebühr, über 50 m 3 hingegen erfolgt 
die Berechnung des Wasserzinses nach dem je
weils in Geltung stehenden Einheitspreis. Für 
Gärten kann, insoferne die darinnen bestehen
den Ausläufe ausschließlich zur Gartenbe
sprengung dienen, eine jährliche Pauschalge
bühr unter Zugrundelegung von 100 m3 Was
serabgabe nach clem jeweils geltenden Tari.f 
erfolgen. 

J ü.) Mit Rücksicht darauf, daß die l n Leressenten 
bereits seit Bestand. der vVasser leitung das 
·wasser al:IS der städtischen Leitung beziehen, 
wird von einer neuerlichen Wasserbezugsan
meldung samt den damit verbundenen Kosten, 
d. s. S 12.- Stempel, S 23.- Druckprobe unrl 
die Anschlußgebühr nach Zählergröße abgese
hen und ledigLich eine karteimäßige Eintn.1-
gung des Wasserbezuges beim Amte vorge
nommen. 

11.) Alle Leitungen, die in oder außer Haus ver
legt sind und nicht als Hauptleitungen zu dem 
öffentlichen Vensorgungsnetz gehören, gelten 
nach wie vor als Privatleitungen, bleiben so
mit im Eigentum der Liegenschaftseigentümer 
und müssen daher von diesen erhalten wer-· 
den. Sämtliche Privatleitungen werden einer 
Überprüfung durch Organe des s tädtischen 
Wa serwerkes unterzogen. Die hiebei festege
stellten Mängel s ind vom Liegenschaftseigen 
tfuner nach Weisungen des städtischen Was
sermeisters zu beseitigen, dessen Anordnungen 
auch diesbezüglich sonstiger notwencli.ger ·· n
derungen nachzukommen is L. 

]2.) Bestehende private Wasserleitungsanlagen 
werden von d'er Übernahme nicht betroffen , 
jedoch steht es den Eigentümern solcher Pri
vatwasserleitungen jederzeit zu , den Anschluß 
,:rn die stäcltische Wasserleitung zu den norma
len Bedingungen zu verlang,en . 

13.) Eine gleichzeitige Wasserentnahme aus einP.r
Privatleitung und einer öffenllichen LeiLung 
ist untersagt. E s muß e ine vollkommen Tren
nung be ider T eitungssysterne vorhanden sein. 

1-l.) Da es bei der Übernahme kaum möglich sein 
wird, alle notwendigen Änderungen und Ein
bauten, die der vorschriftsmäßige Zustand ver
langt, gleichzeit ig durchzuführen, wird bi s zur 
Durchführung dieser Maßnahmen der Wasser
bezug jeder Entnahme. telle nach rlen bisher 
vorgeschriebenen Gebühren we iter b rechnet. 
Die Wasserabnehmer, die rlerzeit das Wasse r 
aus der Hauptleitung cler Siedlun,g Sehhi sel
hof beziehen, erklären ·ich mil der Übernahme 
dieser Leitung durch die Stadtgemeinde Stey r 
im vor tehencl beschriebenen Umfange und zu 
vorstehenden Bedingungen einverstanden und 
geben durch d'ie Unterfertigung der gegen
ständlichen Erklärung dazu unter Verzicht auf 
alle weiteren Ansprüche gegen die Stadtge
meinde Steyr ihre Zus timmung. 
Die W::i.sscr::i.bnehmer nehmen zur Kenntnis, 
daß ih re Weigerung zur Abgabe des Einver
stänclnisses für die vor beschriebene Regelung 
dann angenommen würde, wenn sie vorliegen
cle Erklärung nicht innerhalb von vier Wo
chen nach übernahme derselben durch den 
Obmann des Siedlungsverein.es Steyr, Orts
gruppe Schlüsselhof, unterschrieben beim Ma
gistrate überreicht haben. 
Den Wasserabnehmern ist schließlich bekannt, 
claß zur Obernahme der Wasserleitung in dem 
beschriebenen Umfange und zu den vorste
h.enden Bestimmungen noch eine schriftliche 
Erklärung der Gemeinnütz,igen Wohnungs
und Siedlungsgenossenschaft „Wohnstätte", 
eingetragene Genossenschaft m. b. H. in Linz/ 
Don au und endlich auch ein Beschluß des 
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Stadt- bzw. Gemeinderates der Stadt Steyr not
wendig ist. 
Steyr, am 

Gem.-Rat Michael Sieberer: 

al) ZI. 708/52 Regulicnmg clc1· 8chlüsselhol'gai-,,.e. 
Weiters ist die Teilregulierung der Schlüsselhof

gasse bei der Straßengabelung Schlüsselhofgasse 
- Blümelhuberstraße nötig. Der Antrag des Fi
nanz- u. Rechtsausschusses vom G. Mai 1954 lautet: 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Der Regulierung der Schlüsselhofgasse im Be

reiche der Liegenschaft E. Z. 678 K. G. Steyr, 
Eigentümer Josefa Heigl, Johann Heigl und Ku
tharina Hager je zu einem Drittel durch Verbrei
terung derselben nach der Lagerskizze des Stadt
bauamtes Steyr vom 30. 10. 1953 wird grundsätzlirh 
zugestimmt. 

Die Auseinandersetzung mit. den genannten Lie
genschaftseigentümern wegen Abtretung der not
wencligen Grundflächen, Entfernung des Teiles des 
Hauses Nr. 34, Bauparzelle 365, der Schuppen uncl 
Hütten, Zurückversetzung der Einfriedung und 
son stiger Arbeiten is L in einem besonderen Vertra
ge zu klären. 

Die Festsetzung der näheren Einzelheiten wird 
dem Magistrate überlassen und die en(llgü ltige Ge
nehmigung cles Vertrages dem Stadtrate üher
tragen . 

Der Beschluß des Gemeinderates vom J 7. 6. 19::i:.., 
wegen Abtretung eines Grunds tückes aus der J~. z. 
631 K. G. Steyr im Ausmaße von ungefähr 984 m t 
als Ersatz für die beim Objekt Heigl zum Zwecke 
cler Straßenregulierung in Anspruch genommenen 
Grundflächen is t in d m abschließenden Vertrage 
zu bearbeiLen. 

Eine Freigabe von Milteln für die Straßenregu
lierung und di e clamit zusammenhängenden auf d er 
Liegenschaft E. Z. 678 K. G. Steyr von der Stadt
gemeinde durchzuführende Arbeiten wird erst im 
Zeitpunkte der tatsächlichen Inangriffnahme der 
Arbeiten erfolgen." 

Ich bille um Annahme dieses Antrages. 
ßgm. lng. Steinbrecher: 
Wird dazu da Wort verlangt? Dies ist ni cht der 

1:;-,an, es i ·t alles einve rstanden mit d'em Antra ~. 
D r Antrag is t e in stimmig angenommen. 

Bitte, Herr Kollege Mo,·e r 1 

Berichter s tatter: 
Gc111C'indc1·at Hans Mo s l' 1· 

in Vc1·ti·!'tltn~ 
von GmnrindN·at P1·anz Sch111fodbc1·gc1· 

52) GHJ t - 224j/54 Ankauf eines .l\'loto1Tmll-s. 
Es is t der Ankauf eine. Betriebsfahrzeuges not

wendig u nd der Finanz- und Rechtsausschuß legt 
folgenden Antrag vor: 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für den Ankauf eines Dienstfahrzeuges, Marke 

Puch TF 250 wird e in Betrag von 
S 12.000.-

(zwölftausend) bewilligt. Die Verbuchung hat bei 
der neu zu errichtenden Voranschlagspost 725 - U6 
o. H. zu ertolgen. Die Deckung ist aus Mehre lnnah
men bei den allgemeinen Deckungsmitteln zu 
n ehmen." 

T.:lgm. [ng. Steinbrecher: 
E s erfolgt keine Einwendung, der Antrag ü-t 

einstimmig angenommen . 
Cern .. Rat Hans Moser: 

53) ZI. 4465/52 Behebung von Unwcttc1·schfülcn 
an cler städtischen 1<'1·aue11bci·ufs
sch11le. 

Die Unwetter vom 18. 7. 1953 haben in der Frau
berufsschule verschiecl'ene Schäden angerichtet, wo
zu Ausbesserungen notwendig sind. Der Antrag des 
Stadtrates lautet: 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 



Für die Reparatur der durch das orkanartige 
Unwetter am 18. 7. 1953 am Gebäude der Frauen
berufsschule in Steyr, Schwimmschulstraße, ver
ursachten Schäden laut Amtsbericht des Stadtbau
amtes vom 25. 2. 1954 wird d'er Betrag von 

S 21.100.-

als außerplanmäßige Ausgabe bei der V. P. 241 - 91 
a. o. I-I. (neu) bewilligt. Die Deckung dieser Aus
gabe ist durch Entnahme von Rücklagen zu 
nehmen." 

Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Wird dazu das Wort verlangt? Dies ist nicht cler 

Fall. Der Antrag ist einstimmig angenommen. 
Ich unterbreche die Sitzung auf drei Minuten 

zum vertraulichen Teil. 
(3 Minuten Pause) . 
Hgm. Ing. Steinbrecher: 
Bitte, Herr Kollege Fellinger1 

Berichterstatter: 
S tadtn,t Josef Fe 11 in g e ,. : 

54) Per is -1 55/ 53. 

Der ehemalige Bedienstete cl'er stäcltischen Unte,·-

nehmungen, der Schaffner Karl Eder wurcle auf 
Grund von Untersuchungen und Gerichtsverhand
lungen schuldig gesprochen, zum Schaden der 
Städtischen Unternehmungen Fahrscheine im Wer
te von S 6.889.80 veruntreut zu haben. Er wurde 
auch zur Schadensgutmachung verurteilt. Eine Er
hebung seitens des Magistrates hat ergeben, daß 2r 
außer einer Invalidenrente von S 540.- keine wei
teren Einnahmen hat. Er ist daher außerstande, den 
Schaden gutzumachen, daher der Antrag an den 
Gemeinderat: 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Die Schuld des ehemaligen Schaffners cler Städti

schen Unternehmungen Karl Eder im Betrage 
von S 6.889.80 wird als uneinbringlich abgeschne
lJen." 

Bgm. lng. Steinbrecher: 
Wird dazu das Wort verlangt? Dies ist nicht der 

Fall, es ist alle~ einverstanden mit dem Antrage. 

Der Antrag ist einstimmig angenommen. 
lch danke, die Sitzung ist geschlossen. 
Ende cle ,· Sitzung: 17.20 Uhr. 

Der Bürgermeister: 

j/4 
Der Sohriftführer: Jttil~ 

~b~ 
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